05 STADT HASLACH IM KINZIGTAL

Begrindung Teil 2 -
Umweltbericht

Zum

Bebauungsplan

, Bruhl I

mit planungsrechtlichen Festsetzungen und
ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan

Fassung zur Offenlage

MUHLINGHAUS |



B-Plan ,Brihl ¢ — Umweltbericht — Impressum

Begrindung Teil 2 - Umweltbericht zum Bebauungsplan
, Brahl [lI* mit planungsrechtlichen Festsetzungen und 6rt-
lichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan

Projekt-Nr.
22045-4

Bearbeitung

M. Sc. Landschaftstkologie S. Funke
Dipl.—Ing. Landschaftsarchitektin F. Blicking
Interne Prifung: MR, 10.10.2024

Datum

11.09.2025

MUHLINGHAUS I

Bresch Henne Muhlinghaus
Planungsgesellschaft mbH

Buro Freiburg

fon 0761-766969-60
fax 07251-98198-29

info@bhmp.de
www.bhmp.de

Geschaftsfuhrer

Dipl.-Ing. Jochen Bresch

Sitz der GmbH
Heinrich-Hertz-Stral3e 9
76646 Bruchsal

AG Mannheim HR B 703532


mailto:info@bhmp.de

B-Plan ,Brihl ¢ — Umweltbericht — Inhalt

Inhaltsverzeichnis Seite
1. [ Y =T A0 oo 1
1.  Inhalt und Ziele des BauleitplansS ... 1
2. UntersuchungsSgebietl.... ..o 2
2.1. Ubergeordnete VOIgabhen ............coocueeeeeieieecee e e e, 3
P20 0t R o= To [ o] o = ] = o I UEPRRT 3

2.1.2 FIAChennUEZUNGSPIAN .....coomiiiiie e 4

2.1.3 Schutzgebiete und -0DJeKte..........oooiiiiiiii 4

2.1.4 UbersChwemmungSgEDIELE .........c.ocoveeueeieeeeeeeee e 6

2. ARErNatiVeNPIUTUNG ...t e e e 6
3. Beschreibung und Bewertung des BestandsS...........cccuueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicee e 7
3.1. Schutzgut Pflanzen und Tiere inkl. biologischer Vielfalt..............ccccoiiiiiiiinnn. 8
.11 BESTANG...ciiiiiiieeeeee e 8

3.1.2 VOrBelastung ..........e i 22

3.1.3 BEWEITUNG ..o 22

3.2. Schutzgut Boden und FIAChE ... 26
3.2.1 Bestand BOUEN..........oooiiiiiiiiiiii 26

3.2.2 Vorbelastung BoOden..........coouuuiiiiii i 27

3.2.3 Bewertung BOUEN.........ccooiiiiiiiiii 27

3.3, SCRULZGUE WASSEN .....eeeieiieiiiieeee ettt e e e e e e e e 29
3.3.1 BESIANG. ..o 29

3.3.2 VOrbelastung ..........e i 29

3.3.3 BeWEITUNG ... 30

3.4. Schutzgut KIima und LUft .........eeiiiia e 30
4.1 BESTANG....coiiiiiiiiiiie e 30

3.4.2 VOrDelastung ..........e i 30

3.4.3 BeWEIUNG ...cciiieeeiii e 31

3.5, SChULZGUE MENSCN.....ceiiiiiiiii e 31
3.5.1 BESIANG....coiiiiiiiiiiie e 31

3.5.2 VOrbelastung ...........o oo 31

3.5.3 BeWEIUNG ..o iiieeeiie e 32

3.6. Schutzgut LandSChaft..........oooiiiiiiiiii e 32
3.6.1 BESTANG....coiiiiiiiiieiiii e 32

3.6.2 VOrbelastung ...........o oo 32

3.6.3 BeWEITUNG ....coiiiiiiii e 32

Bresch Henne Miihlinghaus Planungsgesellschaft 22045 4



B-Plan ,Brihl ¢ — Umweltbericht — Inhalt

10.

3.7. Schutzgut Kultur- und sonstige SaChQUIET............coooiiiiiiiiiiiieee e 33
3.7.1 BESIANG. ..o 33
3.10.Wechselwirkungen zwischen den SchutzgUtern.............cccccceiiiiiiiiiie e, 33
Ermitteln und Bewerten der Umweltwirkungen durch die Planung...........ccc........ 33
4.1. Wirkungsprognose Nullfall.............ooo 34
4.2. Wirkungsprognose Planfall...........ccccoii 34
4.2.1 Baubedingte WirkUNQEN ........ooo i 35
4.2.2 Anlagebedingte WIrkUNGEN ..........coooiiiiiiiiie e 36
4.2.3 Betriebsbedingte WirkUNQGEN ............oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 37
4.2.4 Wirkungen auf Schutzgebiete und -Objekte ..............oevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns 37
4.2.5 Besonderer Artenschutz nach 8§ 44 BNatSChG...............evvvvviiiiiiiiiiniiininnnns 38
4.2.6 UMmweltsSChadenSgeSELZ .......i i i i 39
4.2.7 Anfélligkeit des Vorhabens fir schwere Unfalle und Katastrophen............ 40
4.2.8 Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame/effiziente Nutzung von
L= o = 40
Maflnahmen zur Vermeidung und Verminderung.........ccceooeeeriieeeiiiiniee e 40
Eingriffs-/AUSleiChSDIlaNZ. ... 46
6.1. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt ..............cccccooiiiiii, 46
6.2. Schutzgut Boden und FIAChE ... 49
6.3. Bilanz Schutzgebiete und -objekte — Antrag auf Ausnahme nach 8§ 30 Abs. 3
BNAISCRG ... 52

6.4. Fazit schutzgutlibergreifende Bilanz...............ooeeiiiiiiiiiiiiiieeeee e 54
Malnahmen zum Ausgleich und Ersatz ... 55
A TR = VA | ST PP PTT TP 60
7.2. Hinweise zur MalBnahmenumSEtZUNG ... 60
Technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten ...........cccciiiiiiiieeinnnnnn. 61
Allgemein verstandliche ZusammenfasSuNg .......cooooiiiiiiiiiieiiieee e 61
LIteratuUrVerzeiChnis . ... 62

Bresch Henne Miihlinghaus Planungsgesellschaft 22045 4



B-Plan ,Brihl ¢ — Umweltbericht — Inhalt

Abbildungsverzeichnis Seite
Abb. 1: Stadtebaulicher Entwurf. Dachaufsicht / Lageplan. .............ccccooviviiiiiiiiiiiiiiiiiiins 1
Abb. 2: Geltungsbereich im Katasterausschnitt. ... 2
Abb. 3: Geltungsbereich im LUfthild ... 3
Abb. 4: Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan und Planbereich (rot)..........cccccooeviiiiiiainn. 4
Abb. 5: Gesetzlich geschitzte Biotope nach Kartierung durch BHM 2023 ..............ccooeeeveeane. 5
Abb. 6: Lage des Geltungsbereichs in der Uberflutungsflache HQ exrem......cvveeveeveeeeeereeereennens 6
Abb. 7: Entwasserungsgraben im Zentrum des Plangebiets.............cooooviiiiiiiiiiieeieeen, 8
Abb. 8: Biotopkomplex mit 2 Timpeln und 3 Weiden............coooeeiiiiiiiiiiee e, 9
Abb. 9: Beweidete Fettwiese mit Offenbodenstellen ... 10
Abb. 10: Von Pferden bestandener Trittrasen im Stdwesten des Plangebiets...................... 10
Abb. 11: Rohrglanzgras-Réhricht im Ubergang zu Ruderalflur.............cc.cocoeeeeeeeeeeeeennee. 11
Abb. 12: Sumpf-Seggen-Ried mit toten Apfelbaumen. ... 12
Abb. 13: Frisch geschnittene Hainbuchenhecke. .................euiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 12
Abb. 14: Brombeergestripp im Norden des Geltungsbereichs ...............euvvviiiiiiiiiiiiiiiiniininns 13
Abb. 15: Nutzgarten mit Pflanzenbestand..............oooiiii e 14
Abb. 16: Untersuchungsgebiet AVIfauna.............cooooiiiiiii e 15
Abb. 17: Untersuchungsgebiet Fledermause.............uuuiiiiiiiiiii e 16
Abb. 18: Mannchen des Kleinen Blaupfeils am 04.07.2023 im Untersuchungsgebiet........... 20
Abb. 19: Biotopwerte im Untersuchungsgebiet...............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeneee 23
Abb. 20: Flachen des Biotopverbunds feuchter Standorte (blau) und mittlerer Standorte

(grin) iNNerhalb deS UG ... 25
Abb. 21: Bodenkundliche Kartiereinheiten im Umfeld des Geltungsbereichs........................ 27
Abb. 22: Bewertung der Bodenfunktionen im Untersuchungsgebiet ............ccccceeiiiiiiiiiinnnne. 28
Abb. 23: Abgrenzung der Mal3nahmenflache ,, Entwicklung zu Magerwiese” im Luftbild....... 55
Abb. 24: Abgrenzung der MalRnahmenflache ,Herstellung eines Feuchtbiotopkomplex® im

[T} 11 o] [o IR TP PUPPPPPPPRPPP 56
Abb. 25: Lage der MalRnahme ,33 Hofstetter Talbach” im Luftbild ..............c.cccceeeiiiiins 58
Abb. 26: Abgrenzung der Mal3Bnhahmenflache ,34 Vorderer Stricker 11 im Luftbild................. 59
Tabellenverzeichnis Seite
Tab. 1: Im Untersuchungsgebiet hachgewiesene Vogelarten der Roten Listen Baden-

Wirttembergs und Deutschlands, deren Status und Anzahl der Brutreviere. .......... 17
Tab. 2: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene ubiquitdre Vogelarten ............cccccccoooeeee. 17
Tab. 3: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermausarten................ccccoeeeiineenneenn. 18
Tab. 4: Im Untersuchungsgebiet hachgewiesene Libellen.............cccooeeii i 20
Tab. 5: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Heuschrecken.............cccooooiiiiiiiiiiinnnn 21
Tab. 6: Zuordnung der Wertspannen der Okokonto-Verordnung............cccoeceeveeeeeeeveeveeennn. 22
Tab. 7: Mdgliche Ursachen der Umweltauswirkungen durch die Planung. .........cccccccoooooee 34
Tab. 8: Verwendete Abkurzungen fur die SChUtzgUter. ..o 35
Tab. 9: Baubedingte WIrkKUNQEeN........ .o e e e e e eeeees 35
Tab. 10: Anlagebedingte WIrkUNQeNn ...........ooouiiiiii i 36
Tab. 11: Betriebsbedingte WIrKUNGEN ..........oouuiiiii e e e e 37
Tab. 12: Malinahmen zum Vermeiden und Vermindern negativer Auswirkungen auf die

SCRULZGUEBT ... 41

Bresch Henne Miihlinghaus Planungsgesellschaft 22045 4



B-Plan ,Brihl ¢ — Umweltbericht — Inhalt
Tab. 13: Rechnerische Bilanz fir Eingriffe in BiOtOPe..........ooii e 47
Tab. 14: Rechnerische Bilanz fur Eingriffe in den Boden ... 50
Tab. 15: Arten im Gesamtbiotop ,Glatthaferwiese im Brihl S Haslach®................................ 52
Tab. 16: Arten im Gesamtbiotop ,Feuchtbiotopkomplex Brahl“ ............ccccoiiiiinnnn. 53
Tab. 17: Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen............ooooiiiiiiiiiiiiee e 55
Tab. 18: Zusammenfassung externer AUSGICICN...........oouuiiii i 60
Kartenverzeichnis

Karte 1: Biotop- und Nutzungstypen Bestand

Karte 2: Ergebnisse Brutvogel

Karte 3: Erfasste Libellen- und Heuschrecken

Bresch Henne Miihlinghaus Planungsgesellschaft 22045 4



B-Plan ,Bruhl I11* — Umweltbericht — Seite 1

1. Einleitung

Die Stadt Haslach im Kinzigtal liegt mit inren 7.000 Einwohnern im mittleren Schwarzwald und
bildet zusammen mit den Gemeinden Fischbach, Hofstetten, Mihlenbach und Steinach eine
vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

Die Altersstruktur der Bewohner Haslachs ist durchmischt. Dementsprechend besteht eine dif-
ferenzierte Nachfrage nach unterschiedlichen Wohnformen, die die verschiedenen Bedurf-
nisse der jeweiligen Altersgruppen abdecken. Die Stadt mdchte ein Wohnquartier entwickeln,
das sich sowohl von der Bebauungsstruktur in den Bestand eingliedert und einer zukunftsfa-
higen nachhaltigen Siedlungsentwicklung Rechnung tragt.

Da die Innenentwicklungspotenziale innerhalb der Stadt begrenzt sind, soll das Quartier im
sudlichen Teil des Stadtgebiets entstehen, das einen neuen Siedlungsrand bildet (Abb. 1). Die
angrenzende Landschaft ist gepragt von den Waldern des Schwarzwalds sowie mehreren
Wiesen und Weiden, die einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterstehen.

O S e ey ) e e

Abb. 1: Stadtebaulicher Entwurf. Dachaufsicht / Lageplan.
Quelle: (BHM, 2023)

1. Inhalt und Ziele des Bauleitplans

Der Umweltbericht enthélt gemaf der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 8§ 2a und 4c BauGB eine
Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans mit Angaben Uber
Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der Planung. Die ausfuhrliche
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MalRnahmenbeschreibung mit Festsetzungen usw. findet sich in Teil 1 der Begrindung zum
Bebauungsplan.

Ziel des Bebauungsplanes ,Bruhl 111 ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen fur ein Wohngebiet.

2. Untersuchungsgebiet

Das der Umweltprifung zugrunde liegende Untersuchungsgebiet (UG) entspricht dem Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans (Abb. 2 und Abb. 3).

Fir die durchgefuihrten Untersuchungen insbesondere beziiglich der Fauna wurden fir Vogel
und Fledermause vom Geltungsbereich abweichende Untersuchungsgebiete festgelegt (siehe
Kapitel 3).

Der Geltungsbereich befindet sich sudlich der Kernstadt in Stadtrandlage und somit im Auf3en-
bereich und umfasst eine Flache von ca. 2,57 ha. Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
grenzt im Norden an die Manfred-Hildenbrand-Straf3e und im Osten an die Grundstticke des
Waldseewegs und umfasst die Flurstiicke 1071, 1072, 1073, 1074, 1074/1, 1081, 1081/1, 1083
und 1084 ganzlich sowie Teile der Flurstiicke 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 (Abb. 2).

0 F~ “we~ — od ar Y | | i

&

20

o "

Abb. 2: Geltungsbereich im Katasterausschnitt.
Quelle: Stadt Haslach, 2022
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Abb. 3: Geltungsbereich im Luftbild
Quelle: Geoportal Raumordnung Baden-Wirttemberg, 2023

2.1. Ubergeordnete Vorgaben

Die in Fachplanen und Schutzgebieten festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die fur diesen
Bauleitplan von Bedeutung sind und die Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der
Aufstellung bertcksichtigt werden missen, werden nachfolgend gemaf der Anlage 1 BauGB
Nr. 1b beschrieben.

Die Ubergeordneten raumordnerischen Vorgaben werden in der stadtebaulichen Begriindung
zum Bebauungsplan detailliert dargestellt. Die folgenden Ausfiihrungen beschréanken sich da-
her auf Ubergeordnete naturschutzrechtliche Vorgaben.

2.1.1  Regionalplan

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese
Ziele sind im Regionalplan in Form der regionalen Siedlungs- und Freiraumstruktur festge-
setzt. Im aktuell rechtswirksamen Regionalplan aus dem Jahr 2019 ist fur die Planflache keine
Nutzungsart angegeben und wird von keinen regional bedeutsamen Schutzgebieten Uberla-
gert. Dem Vorhaben steht aus regionalplanerischer Sicht nichts entgegen.

Bresch Henne Muhlinghaus Planungsgesellschaft 22045_4
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2.1.2  Flachennutzungsplan

Der geltende Flachennutzungsplan stellt im gesamten Geltungsbereich landwirtschaftliche
Flache dar (Abb. 4). Quer durch das Plangebiet verlauft eine 20 kV-Leitung, die jedoch nicht
mehr existiert. Gem. § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspléane als verbindliche Bauleitplane
aus dem Flachennutzungsplan (FNP) zu entwickeln. Da der Bebauungsplan nicht aus dem
geltenden Flachennutzungsplan entwickelt werden kann, wird der Flachennutzungsplan im
Parallelverfahren geéndert.

L : Brih \
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan und Planbereich (rot).
Quelle: Stadt Haslach im Kinzigtal, 2002

2.1.3 Schutzgebiete und -objekte

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks ,Schwarzwald Mitte/Nord®, Nr. 7. Das
Schutzgebiet umfasst eine Flache von 4.200 Quadratkilometern und somit die gesamte Flache
der Gemeinde Haslach im Kinzigtal (LUBW, 2023).

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschitzte
Biotope: Dies betrifft den ,Feuchtbiotopkomplex Bruhl“, Nr. 177143171479 sowie die
“Glatthaferwiese im Briihl S Haslach* (Abb. 5).

Bresch Henne Muhlinghaus Planungsgesellschaft 22045_4
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Natura 2000-Gebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Wald-
schutzgebiete, Naturdenkmale und geschiitzte Landschaftsbestandteile, sowie Geotope und
archaologische Verdacht- / Fundstellen sind nicht vom Vorhaben betroffen.

Abb. 5: Gesetzlich geschiitzte Biotope nach Kartierung durch BHM 2023
Gelb: FFH-Mahwiese/Glatthaferwiese; Magenta: Feuchtbiotopkomplex, Quelle: BHM, 2023

Die im Folgenden aufgefihrten geschutzten Gebiete oder Objekte des Umfeldes befinden sich
auRerhalb des geplanten Geltungsbereiches:

" Direkt im Stidwesten an den Geltungsbereich angrenzend, befindet sich ein ca. 980 m2
groRRer Streuobstbestand auf Flurstiick 1082.

" Der néachste geschutzte Biotop ,Waldbinsenwiese Gemarkung Brihl“, Biotop-
Nr. 177143171480, befindet sich ca. 30 m sudlich des Vorhabens und somit auf3erhalb
des Wirkbereiches der Planung.

Bresch Henne Muhlinghaus Planungsgesellschaft 22045_4
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2.1.4  Uberschwemmungsgebiete

Das Plangebiet liegt teilweise in der Uberflutungsflache von HQexrem (Abb. 6). Bei einem Ext-
remereignis kann sich das Wasser bis zu einer Uberflutungstiefe von 25 cm stauen (LUBW,
2024).

Eine Retentionsraumbilanzierung ist bei der Lage des Plangebietes innerhalb von Uberflu-
tungsflachen von HQexirem Nach 876 WHG nicht erforderlich

1 ‘L\ M\l Au

7()‘10

7
&
“
(N

Manfred-
Hildenbrand-

Abb. 6: Lage des Geltungsbereichs in der Uberflutungsflache HQ extrem
Planbereich (rot), Quelle: LUBW, 2023

Das Plangebiet befindet sich auRerhalb von Kernflachen, Kern- und Suchrdumen des Bio-
topverbunds Offenland sowie von Wildtierkorridoren des Generalwildwegeplans.

2. Alternativenprufung

Unter Beriicksichtigung der stadtebaulichen Ziele der 15. Anderung des Flachennutzungs-
plans sowie des Grundsatzes des Vorrangs der Innenentwicklung wurden verschiedene Pla-
nungsalternativen gepruft (geman Nr. 2d der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB).

Zunachst wurden die im wirksamen Flachennutzungsplan dargestellten Entwicklungsflachen
sowie die aktivierbaren Innenentwicklungspotenziale betrachtet. Im Rahmen einer Wohnbau-
flachenbedarfsbegrindung wurde gepruft, inwieweit der zuséatzliche Wohnraumbedarf durch
Bauliicken und kleinere Arrondierungsflachen gedeckt werden kann. Dabei zeigte sich, dass
diese Flachen in ihrer Grol3e, Lage oder Eigentumssituation nicht geeignet sind, den Bedarf
an zusammenhangenden Wohnbauflachen fur eine grof3flachige, kompakte Siedlungsentwick-
lung zu decken. Teilweise sind die im FNP dargestellten Flachen bereits bebaut, teilweise lie-
gen sie in den Ortsteilen auf3erhalb der Kernstadt.

Bresch Henne Muhlinghaus Planungsgesellschaft 22045_4
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Die als Alternativen gepriften Reserveflachen (Flachen 1-4) befinden sich vollstandig in der
Uberflutungsflache HQ100 und sind daher aufgrund des Planungsverbots in festgesetzten
Uberschwemmungsgebieten (§ 78 Abs. 1 WHG) nicht kurzfristig entwickelbar. Zudem ist die
Flache 4 teilweise als FFH-Mahwiese kartiert. Flache 5 (,Hofstetter StraRe®) weist zwar keine
Okologischen Restriktionen auf, verfligt jedoch Uber keinen Anschluss an den bestehenden
Siedlungskdrper.

Im Norden Haslachs befinden sich Béden mit niedriger Bodenqualitat (Grenz- und Untergrenz-
flur), im Studen dagegen Boden mit der Kategorie ,Vorbehaltsflur 1“. Diese umfasst landwirt-
schatftlich hochwertige Flachen, deren Nutzung vorrangig dem Landbau vorbehalten bleiben
soll. Eine anderweitige Nutzung ist jedoch nicht grundsatzlich ausgeschlossen.

Nach Abwagung aller Belange stellt die Flache ,Bruhl IlI* mit ca. 2,6 ha eine der letzten ver-
bliebenen Méglichkeiten fiir eine effektive, konzentrierte Wohnbauentwicklung im Kernort
Haslach dar. Sie liegt in unmittelbarem Anschluss an den bestehenden Siedlungskorper, wel-
cher durch den Schienenpersonennahverkehr erschlossen, womit dem Planansatz 2.4.1.2
Abs. 5 (Z) des Regionalplans entsprochen wird. Durch den bereits erfolgten Flachenerwerb
und ein Baulandumlegungsverfahren befindet sich das Gebiet in éffentlicher Hand, was eine
transparente Vergabe der Bauplatze ermoglicht. Vergleichbare, zusammenhangende Flachen
mit guter verkehrlicher Anbindung und direkter Siedlungsanbindung stehen nicht zur Verfu-

gung.
Die geplante Siedlungsentwicklung sieht eine wohnraumeffiziente Nutzung vor. Durch die
hohe angestrebte Wohndichte kann der ErschlielBungsaufwand gering gehalten und langfristig
Flache eingespart werden. Das Plangebiet schlief3t an das Baugebiet ,Brihl 11* an und bildet
mit diesem einen kompakten Siedlungskorper, womit zugleich der Planansatz 2.4.0.4 Abs. 3
(G) des Regionalplans erfllt wird.

Damit wird die Flache ,Brihl [11“ gegenliber den gepriiften Alternativen als die geeignete Ent-
wicklungsflache angesehen.

3. Beschreibung und Bewertung des Bestands

Hier erfolgt gemalR der Anlage 1 BauGB Nr. 2 die Bestandsbeschreibung der einschlagigen
Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes einschliel3lich der Umweltmerkmale der Gebiete,
die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden.

Darauf aufbauend erfolgt eine Prognose tber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durch-
fuhrung der Planung (siehe Kap. 4.2) und bei Nichtdurchfiihrung der Planung (siehe Kap. 4.1).

Die Bewertung des Untersuchungsgebietes fur das jeweilige Schutzgut erfolgt in den Abstu-
fungen untergeordnete / allgemeine / besondere Bedeutung, sofern nicht konkretere Bewer-
tungsgrundlagen vorliegen (z. B. Biotopwerte gem. OKVO, ALB-Bodenbewertung).

Das Untersuchungsgebiet der Biotop- und Nutzungstypen entspricht dem Geltungsbereich
des Bebauungsplans.

Bresch Henne Miihlinghaus Planungsgesellschaft 22045 4
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3.1. Schutzgut Pflanzen und Tiere inkl. biologischer Vielfalt

3.1.1 Bestand

Biotop- und Nutzungstypen

Die Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte am 29.09.2023 nach dem Kartierschlis-
sel der LUBW. Die Biotoptypenkurzel sind im Folgenden den Biotoptypenbezeichnungen in
Klammern (BT) angefugt. Die erfassten Biotop- und Nutzungstypen sind in Karte Nr. 1 im Kar-
tenverzeichnis dargestellt.

Entwésserungsgraben (BT 12.61)

Durch das Zentrum des Plangebiets fuhrt ein Entwéasserungsgraben von ca. 30 m Léange von
Norden in sudliche Richtung (Abb. 7). Der Graben fuihrt periodisch Wasser und ist mit gewas-
sertypischer Vegetation wie Wasser-Schwaden (Glyceria maxima) bewachsen.

Abb. 7: Entwasserungsgraben im Zentrum des Plangebiets

Tampel oder Hile (BT 13.20)

Im Sudwesten des Planungsgebiets, am Ende des Grabens befindet sich ein kunstlicher
Feuchtbiotopkomplex aus 2 Tumpeln, welcher mit 3 Bdumen bestanden ist (Abb. 8).

Die Tumpel sind von Zeigerarten fur wechselnde Néasse und hohen Nahrstoffgehalt bedeckt.
Den groRten Teil der Vegetation macht Wasser-Schwaden (Glyceria maxima) aus und etwa
5 % Schlank-Segge (Carex acuta).
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Abb. 8: Biotopkomplex mit 2 Tumpeln und 3 Weiden

Nasswiese basenarmer Standorte (BT 33.23)

Um den Feuchtbiotopkomplex herum liegt eine Nasswiese basenarmer Standorte. Die Wiese
zeichnet sich durch typische Arten fur wechselfeuchte Standorte wie einen grof3en Anteil an
Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und geringere Anteile von Wasser-Greiskraut (Ja-
cobaea aquatica) und Sumpf-Hornklee (Lotus pedunculatus) aus.

Fettwiese mittlerer Standorte (BT 33.41)
Ein Grof3teil des Geltungsbereichs besteht aus Fettwiesen mittlerer Standorte.

Die Wiese westlich des Grabens weist sowohl Zeigerarten wechselfeuchter Standorte wie Wie-
senknopf (Sanguisorba officinalis), als auch Nahrstoffzeiger wie Lowenzahn (Taraxacum sect.
Ruderalia), aber auch Magerkeitszeiger wie Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) auf, wo-
hingegen die Artenzusammensetzung auf der im Westen daran anschlieRende Fettwiese we-
niger Lowenzahn und zusatzlich als Magerkeitszeiger Fettwiesen-Margerite (Leucanthemum
ircutianum) aufweist. Die Artzusammensetzung dieser Fettwiese weist vereinzelte Magerkeits-
zeiger auf (Anteil <10 %) und befindet sich somit im Ubergangsbereich zu FFH-Mahwiesen.

Die Fettwiese am westlichen Rand des Geltungsbereichs wird durch Pferde beweidet und
weist einen lickigen Bestand mit Kriechender Hahnenful3 (Ranunculus repens) als Stérungs-
zeiger auf (Abb. 9).

Magerwiese mittlerer Standorte (BT 33.41)

Die im Osten des Geltungsbereichs gelegene Magerwiese mittlerer Standorte mit einer GréRe
von 2.541m?, ist Teil der FFH-Mahwiese “Glatthaferwiese im Bruhl S Haslach” (Nr.
6500031746157569). Die Wiese ist somit gemaf Offenlandbiotopkartierung (LUBW, 2024) als
geschutztes Biotop (LRT 6510) einzustufen. Eine Erfassung der Arten war aufgrund des frisch-
gemahten Zustands nicht maoglich.
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Trittrasen (BT 33.70)

Im Siiden an die beweidete Fettwiese angrenzend, im Westen des Geltungsbereichs, ist wurde
ein Trittrasen, mit offenen, lehmigen Stellen kartiert (Abb. 10).

-~ Vi)

Abb. 10: Von Pferden bestandener Trittrasen im Siidwesten des Plangebiets

Rohrglanzgras-Roéhricht (BT 34.56)

Angrenzend an die Manfred-Hildenbrand-Stral3e, verlauft von Norden in sudostliche Richtung
ein Rohrglanzgras-Roéhricht (Phalaris arundinacea), welches durchmischt ist von Hochstauden
wie Gewohnlicher Blutweiderich (Lythrum salicaria) und Echtes Madesuf (Filipendula ulmaria)
und in grasreiche Ruderalflur ibergeht (Abb. 11).
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Abb. 11: Rohrglanzgras-Réhricht im Ubergang zu Ruderalflur

Sumpf-Seggen-Ried (BT 34.62)

Im Siudosten an das Rohrglanzgras-Rohricht anschlieRend, befindet sich ein Sumpf-Seggen-
Ried, in dem die Sumpf-Segge (Carex acutiformis) dominiert. Zudem befinden sich auf der
Flache 2 abgestorbene Apfelbdume, von denen einer auf der Flache liegt (Abb. 12). Nach
Siden geht das Sumpf-Seggen-Ried in schmale Nasswiesenstreifen tber.

Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte (BT 35.63)

Im Osten des Planungsgebiets liegt eine kleine Ruderalflache mit Echtem Madesuf (Filipen-
dula ulmaria)-Bestand.

Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation (BT 37.11)

Angrenzend an die Manfred-Hildenbrand-Stral3e, im Nordosten des Planungsgebiets, befindet
sich eine Ackerflache, welche zum Zeitpunkt der Begehung zum Anbau von Mais genutzt
wurde. Die vorhandene Unkrautvegetation, spiegelte nicht die natirlichen Standortverhalt-
nisse wider.
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Abb. 12: Sumpf-Seggen-Ried mit toten Apfelbaumen.

Feldhecke mittlerer Standorte (BT 41.22)

Am 0Ostlichen Rand der beweideten Fettwiese verlauft in zwei Abschnitten, unterbrochen von
einem Nutzgarten, eine Hainbuchenhecke von Nord nach Sid (Abb. 13).

ry : < <55 X 3. 5 . = A5 i ol B
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e

Abb. 13: Frisch geschnittene Hainbuchenhecke.

Einzelbaume

Es befinden sich insgesamt 9 Einzelbdume innerhalb des Geltungsbereichs, dabei handelt es
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sich um alte Apfelbdume sowie Weiden.
Brombeer-Gestripp (BT 43.11)

Innerhalb des Planungsgebiets liegen 2 Brombeergestriippe (Abb. 14), eines umschlossen
vom Rohrglanzgras-Roéhricht und vom Sumpf-Seggen-Ried im Norden und eines vorgelagert
vor den nordlichen Teil der Hainbuchenhecke im Westen des Planungsgebiets.

i LA

™,

Abb. 14: Brombeergestripp im Norden des Geltungsbereichs

Rosen-Gestrupp (aus niedrigwichsigen Arten) (BT 43.14)

Im Norden an den Trittrasen grenzt ein kleines Gebusch mit einer nicht weiter bestimmten
Rosenart, welches einen toten, liegenden Apfelbaum umschlief3t.

Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastruktur (BT 60.ff)

Im Westen ist ein Teil des Bachlewaldwegs im Geltungsbereich inbegriffen. Es handelt sich
dabei um eine vollig versiegelte Strafl3e (BT 60.21). Weiter 6stlich, zwischen den zwei Hain-
buchenbestéanden, liegt ein Stuck eines Nutzgartens (BT 60.61) im Planungsbereich (Abb.
15).

Der Nutzgarten besteht aus einer Hutte, brach liegenden Beeten sowie Himbeer- und Toma-
tenpflanzen.
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Abb. 15: Nutzgarten mit Pflanzenbestand

Der Tumpel (BT 13.20), der Entwéasserungsgraben (BT 12.61), die Nasswiese basenarmer
Standorte (BT 33.23) und Teile der zwei an den Entwésserungsgraben grenzenden Fettwiesen
mittlerer Standorte (BT 33.41) gehdren zum ,Feuchtbiotopkomplex Bruhl* (Biotopnr.
177143171479).

Tiere

Die faunistische Priifung erfolgte auf Grundlage von Auswertung von Bestandsdaten, Gelan-
debegehungen sowie anhand der erfassten Biotopausstattung. Grundlage fir die Auswahl der
zu erfassenden Artgruppen ist die artenschutzrechtliche Vorprufung (bhm, 2023).

Faunistische Kartierungen im Jahr 2023 folgender Arten / Artengruppen sind Grundlage fur
folgende Aussagen sowie der artenschutzrechtlichen Prifung:

. Vogel

Flederméuse

. Reptilien

. Amphibien (Gelbbauchunke)
. Schmetterlinge

. Libellen

. Heuschrecken

Das Untersuchungsgebiet (UG) entspricht dem oben beschriebenen Geltungsbereich zuzig-
lich artspezifischer Wirkréaumen fur Végel und Flederméause.
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Fur die Erfassung der Brutvogel wurde in Richtung der offenen Feldflur fur die Wirkzone ein
Puffer von 100 m festgelegt. In ndrdlicher und dstlicher Richtung wurde die bestehende Wohn-
bebauung als Untersuchungsgebietsgrenze definiert.

Das Untersuchungsgebiet fur Végel hat somit eine Grof3e von 10,2 ha (Abb. 16).

R— i ;] — “

Abb. 16: Untersuchungsgebiet Avifauna
Wirkzone (rot gestrichelt), Quelle Luftbild:ESRI

Fur Flederméause wurde das UG um einen Radius von 50 m in Richtung der offenen Feldflur
erweitert und besitzt somit eine Gré3e von 5,8 ha.
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Abb. 17: Untersuchungsgebiet Flederméause
Wirkzone (rot gestrichelt), Quelle Luftbild:ESRI

Brutvogel

Die Erfassung der Brutvogel erfolgte anhand einer Revierkartierung nach Methodenstandards
(Sudbeck et al., 2005) im Jahr 2023. Dazu wurde das Untersuchungsgebiet an funf Terminen
ab Sonnenaufgang sowie zwei Terminen nach Sonnenuntergang begangen.

Alle akustischen und visuellen Nachweise wurden auf Tageskarten notiert. Die Begehungster-
mine wurden so gewahlt, dass alle potenziell vorkommenden Arten an mindestens zwei Ter-
minen innerhalb der methodischen Wertungsgrenzen nachgewiesen werden kdnnen.

Die im Geltungsbereich/Plangebiet und Wirkzone (WZ) nachgewiesenen ubiquitéaren Arten
sind in Tab. 2 zusammenfassend dargestellt. Bei den RL-Arten wird der Status der jeweiligen
Art benannt und, bei Brutvogeln, auch die Anzahl der Brutreviere, differenziert nach Geltungs-
bereich/Plangebiet und der Wz, in der keine direkten Eingriffe erfolgen, Beeintrachtigungen
durch Larm, Bewegungsunruhe etc. aber nicht ausgeschlossen werden kdnnen.

Im Rahmen der ornithologischen Untersuchungen wurden im Untersuchungsgebiet 24 Vogel-
arten nachgewiesen. Darunter funf Arten, die auf der Roten-Liste bzw. der Vorwarnliste gefuihrt
werden (RL-Arten, s. Tab. 1). Von diesen funf Arten nutzten zwei Arten die Wirkzone als Brut-
revier. Hierbei handelt es sich um Haussperling und Star. Feldsperling, Turmfalke und Weif3-
storch nutzten das Untersuchungsgebiet zur Nahrungssuche (s. Karte Nr. 2 im Kartenverzeich-
nis).

Bresch Henne Muhlinghaus Planungsgesellschaft 22045_4



B-Plan ,,Brihl 111

— Umweltbericht —

Seite 17

Tab. 1: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten der Roten Listen Baden-Wirttembergs und
Deutschlands, deren Status und Anzahl der Brutreviere.
RL = Rote Liste D = Deutschland bzw. BW = Baden-Wirttemberg

Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark geféhrdet; 3 = geféhrdet; V = Vorwarnliste

Status: WZ = Wirkzone; GB = Geltungsbereich; AZ = Anzahl Brutreviere; NG = Nahrungsgast; BV = Brut-
vogel; (BV) = Brutverdacht; DZ = Durchzuigler.

Art Status/AZ | Status/AZ RL RL
im WZ im GB D BW

Feldsperling Passer montanus NG \% \%

Haussperling Passer domesticus BV/2 \%

Star Sturnus vulgaris BV/3 3

Turmfalke Falco tinnunculus NG \Y,

Weil3storch Ciconia ciconia NG \Y,

Tab. 2: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene ubiquitare Vogelarten

Status: NG = Nahrungsgast; BV = Brutvogel; (BV) = Brutverdacht; DZ = Durchziigler

Art Status
Amsel Turdus merula BV
Buchfink Fringilla coelebs BV
Bachstelze Motacilla alba Dz
Blaumeise Cyanistes caeruleus BV
Buntspecht Dendrocopos major NG
Girlitz Serinus serinus BV
Griinspecht Picus viridis BV
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV
Kohlmeise Parus major BV
Neuntdtter Lanius collurio Dz
Rotkehlchen Erithacus rubecula BV
Rabenkréhe Corvus corone BV
Rotmilan Milvus milvus NG
Ringeltaube Columba palumbus BV
Stieglitz Carcuelis carduelis BV
Sumpfmeise Poecile palustris BV
Schwarzmilan Milvus migrans NG
Wacholderdrossel Turdus pilaris BV

Flederméause

Hohlenbaume

Die Erfassung der Hohlenbaume als wichtige Habitatstruktur fiir Fledermause erfolgte am
07.03.2023 in der laubfreien Zeit. Hierbei wurden samtliche B&aume im UG auf Hohlen und
Spalten untersucht, die Quartierpotenzial fur Flederm&use haben. Neben alten Spechthdhlen
beinhaltet dies unter anderem abstehende Rinde, zusammengewachsene Zwiesel, Astaus-
faulhdhlen und Stammrisse. Wo notwendig wurde ein Fernglas zur besseren Einsehbarkeit

verwendet.
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Ausflugskontrollen

Zur Kontrolle auf evtl. vorhandene Quartiere, insbesondere Wochenstuben, wurden an den
allen Erfassungsterminen Ausflugkontrollen mit je ein bis zwei Personen an entsprechenden
Strukturen (Baumhohlen und —spalten, Geb&uden etc., potenziellen Leitstrukturen) durchge-
fuhrt.

Detektorbegehungen

Zur qualitativen Erfassung der Fledermause wurden 4 Erfassungen mit Hilfe eines Ultraschall-
detektors (BATLOGGER M) flachig durchgefiihrt. Die Flache wurde pro Erfassungstermin zwei
Mal abgelaufen, um sowohl friih als auch spat jagende Arten erfassen zu kbnnen. Die hiermit
erbrachten akustischen Nachweise wurden aufgenommen, punkt- und zeitgenau verortet und
spater analysiert, Die Art-Analysen erfolgten durch die Erstellung von Spektrogrammen und
Auswertung dieser (Skiba, 2009)

Beginn der Begehungen war jeweils eine Stunde nach Sonnenuntergang nach Abschluss der
Ausflugkontrollen.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden 3 Arten und 1 Artengruppe nachgewiesen.

Tab. 3: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermausarten
RL D = Rote Liste Deutschland; RL BW = Rote Liste Baden-Wirttemberg
Kategorien: 2 = stark geféhrdet; 3 = gefahrdet; G = Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt;
D = Daten defizitar; * = ungefahrdet

Art Status RL RL FFH-An-
D BW hang
Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus sporadisch jagend G 2 v
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri Uberfliegend D 2 v
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus |jagend * 3 v
Mausohrflederméuse Myotis spec. sporadisch jagend - - v
Reptilien

Die Erfassung von Reptilien erfolgte durch flachendeckendes Abgehen und gezieltes Absu-
chen geeigneter Habitatstrukturen an insgesamt fiinf Terminen. Besonderes Augenmerk galt
hierbei potenziellen Lebensraumen fur die artenschutzrechtlich relevanten und potenziell im
Gebiet vorkommenden Arten Zauneidechse und Schlingnatter.

Die ersten zwei Erfassungen fanden in den Monaten April und Mai wahrend der Paarungszeit
der Tiere statt, die weiteren zwei Erfassungen fanden im August wahrend der Schlupfzeit der
Jungtiere statt. S&mtliche Funde wurden punktgenau per GPS eingemessen und zusétzlich in
Tageskarten eingetragen.

Neben den oben beschriebenen Sichtbeobachtungen wurden am 07.03.2023 insgesamt 10
kunstliche Reptilienverstecke im Gebiet ausgebracht und per GPS eingemessen. Bei den
kiinstlichen Verstecken handelt es sich um Teichfolie mit einer Groéf3e von 100 cm x 100 cm,
die attraktive Versteck- und Sonnplatze fir Reptilien darstellen. Dies dient in erster Linie dem
Nachweis von Schlingnattern, die im Gel&nde ansonsten nur schwer nachzuweisen ist.
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Durch die frihzeitige Ausbringung der Verstecke werden die Verstecke zu Beginn der Kontrol-
len im Juni von den Tieren als natirlicher Bestandteil der Landschaft wahrgenommen und
entsprechend als Versteckmdglichkeit genutzt.

Bei den Kartierungen konnten keine streng geschitzten Reptilien nachgewiesen werden. Es
gelang lediglich ein Totfund einer Blindschleiche (Anguis fragilis).

Amphibien

Im Rahmen der Kartierungen konnten weder die Gelbbauchunke noch andere artenschutz-
rechtlich relevanten, nach § 44 BNatSchG streng geschitzten Amphibien nachgewiesen wer-
den.

Waéhrend der Reptilienkartierung konnten Kaulquappen von Erdkréte (Bufo bufo) und Gras-
frosch (Rana temporaria) im Bereich des Entwasserungsgrabens festgestellt werden.

Schmetterlinge

Bei der Suche nach Raupennahrungspflanzen konnte der Grof3e Wiesenknopf und Weiden-
réschen nachgewiesen werden.

Bei den Kartierungen wahrend der Flugzeit des Hellen und Dunklen Wiesenknopfameisen-
blaulings sowie bei den Nachtkontrollen fiir den Nachtkerzenschwérmer wurden jedoch keine
Nachweise erbracht.

Libellen

Die Erfassung der Libellen erfolgte an 3 Terminen im Juni und Juli 2023. Mithilfe von Kescher-
fangen und Fotonachweisen wurden bei allen Begehungen Libellen aufgenommen, auf3erdem
wurden Strukturen an Gewassern nach Exuvien abgesucht. Alle Funde wurden punktgenau
erfasst und in eine Ubersichtskarte eingetragen (s. Karte Nr. 3 im Kartenverzeichnis).

Es wurden 4 Libellenarten nachgewiesen, von denen eine Art - der Kleine Blaupfeil (Orthetrum
corulescens)- in der Roten Liste Deutschlands und Baden-Wirttembergs gefiuhrt wird. Auf der
Roten Liste Baden-Wirttemberg wird er als gefahrdet eingestuft, fur den Naturraum Schwarz-
wald gilt die Art sogar als stark geféahrdet (Hunger & Schiel, 2006). Hauptgrinde sind die Zer-
stérung der Primarlebensraume (Hang- und Quellmoore), sowie Verbuschung, N&hrstoffein-
trag und ungeeignete Graben- und Kanalreinigung in den Sekundarlebensraumen (kleine Ba-
che und Graben) (Abegg & Keller, 2024).

Blaufliigel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo)

Im Untersuchungsgebiet (UG) wurden lediglich jagende Individuen der Blaufliigel-Prachtlibelle
nachgewiesen, zur Fortpflanzung nutzt die Art den westlich des UGs gelegenen Hofstetter-
bach.

Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

Von der Blauen Federlibelle wurden am 27.07.2023 jeweils ein Mannchen und ein Weibchen
nachgewiesen. Eine Kopula oder Eiablage wurde nicht beobachtet. Aufgrund des Habitats
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Art den Graben als Fortpflanzungsstatte
nutzt.
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Frihe Adonislibelle (Pyrrhosoma nymphula)

Zwei Mannchen der Frihen Adonislibelle wurden bei der ersten Begehung am 01.06.2023
nachgewiesen. Weibchen wurden nicht entdeckt, jedoch kann auch bei dieser Art, aufgrund
des Habitats, von einer Nutzung des Grabens als Fortpflanzungsstatte ausgegangen werden.

Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens)

Der kleine Blaupfeil konnte bei allen Begehungen am wasserfuhrenden Graben im Plangebiet
nachgewiesen werden (Abb. 18). Exuvien wurden bei der Suche an der Vegetation am Graben
nicht entdeckt, jedoch drei frisch geschlipfte Individuen bei der 1. Begehung am 1. Juni 2023.
Tab. 4: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Libellen

RL = Rote Liste Deutschland bzw. Baden-Wirttemberg
V = Vorwarnliste Kategorien 3 = gefahrdet 2 = stark gefahrdet

Art RL RL RL-BW FFH-

D BW Region Anhang
Schwarzwald

Blaufliigel-Prachtlibelle  Calopteryx virgo - - - -

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes - - - -
Friihe Adonislibelle Pyrrhosoma nymphula - - - -
Kleiner Blaupfeil Orthetrum coerulescens \Y, 3 2 -

Abb. 18: Mannchen des Kleinen Blaupfeils am 04.07.2023 im Untersuchungsgebiet

Heuschrecken

Die Erfassung der Heuschrecken erfolgte an 3 Terminen zwischen Juni und August 2023. Der
1. Termin fand abends statt um das Vorkommen der Maulwurfsgrille durch Verhéren zu Gber-
prifen. Durch Verhoren, Kescherfange und Fotonachweise wurden bei allen Begehungen
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Heuschrecken nachgewiesen. Alle Funde wurden punktgenau aufgenommen und in eine
Ubersichtskarte eingetragen (s. Karte 3 im Kartenverzeichnis).

Es wurden 13 Heuschreckenarten erfasst (Tab. 5), von denen 3 in der Roten Liste Deutsch-
lands/Baden-Wurttembergs gefuhrt werden:

Lauchschrecke (Mecostethus parapleurus)

Die Lauchschrecke konnte flachig, mit Schwerpunkt der Randbereich mit hoheren Vegetati-
onsbestanden nachgewiesen werden.

Sumpfgrille (Pteronemobius heydenii)

Die Sumpfgrille wurde am 01.06.2023 durch den Gesang der Art im zentralen Bereich des
Plangebiets nachgewiesen.

Grol3e Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula)

Die Schiefkopfschrecke konnte in der hGheren Vegetation eines verbrachten, zentral gelege-
nen Bereichs des Plangebiets nachgewiesen werden.

Tab. 5: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Heuschrecken
RL = Rote Liste Deutschland bzw. Baden-Wirttemberg

Kategorien 3 = geféhrdet, 2 = stark gefahrdet, R = extrem selten

Art Vorkommen RL RL
D BW

WeiRrandiger Grashipfer Chorthippus albomarginatus flachig - -
Brauner Grashipfer Chorthippus brunneus flachig - -
Langfligelige Schwertschre- | Conocephalus fuscus Brachflache - -
cke

Rote Keulenschrecke Gomphocerippus rufus Brachflache - -
Feldgrille Gryllus campestris flachig - -
Lauchschrecke Mecostethus parapleurus flachig 3 -
Gemeiner Grashupfer Pseudochorthippus parallelus flachig - -
Sumpfgrille Pteronemobius heydenii zentraler Be- 2 3

reich (s. Karte)
Roesels Beilschrecke Roeseliana roeselii Brachflache, - -
Altgrasstreifen
Grol3e Schiefkopfschrecke Ruspolia nitidula Brachflache, R -
Graben
Sumpfschrecke Stetophyma grossum flachig - -
Sabel-Dornschrecke Tetrix subulata Brachflache, - -
Graben
Griines Heupferd Tettigonia viridissima flachig - -

Biologische Vielfalt

Der Geltungsbereich ist von landwirtschaftlichen Flachen gepragt, die iberwiegend als Wiese
genutzt werden, sich jedoch in der Bewirtschaftungsintensitat unterscheiden. Hecken, Brom-
beergestriippe, alter Einzelbaumbestand und kleine Gewasser bilden einen strukturreichen
Raum, sodass Habitatpotential fiir Arten mit unterschiedlichen Anspriichen vorhanden ist. Das
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Plangebiet ist Teil des Offenlandbereichs, welcher im Norden durch das direkt an das Plange-
biet angrenzend Stadtgebiet der Gemeinde Haslach im Kinzigtal, und im Stiden vom Béachle-
wald begrenzt wird. Der Strukturreichtum begriindet ein, fir die geringe Grol3e der Flache,
relativ gut ausgepragte Artenvielfalt.

3.1.2 Vorbelastung
Vorbelastungen fur das Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt bestehen im
Untersuchungsgebiet aufgrund von:

= Immissionen von Schadstoffen, Bewegungsunruhe, Lichtverschmutzung, Kollisionsri-
siken durch die nordlich angrenzende Manfred-Hildenbrand-Stral3e

3.1.3 Bewertung

Biotop- und Nutzungtypen

Die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgt gemaR der Okokonto-Verordnung
(MUNV, 2010) entsprechend ihrer naturschutzfachlichen Wertigkeit in einer Spanne zwischen
1 und 64 Wertpunkten. In einer finfstufigen Bewertungsskala konnen die Wertpunktspannen
von | = keine bis sehr geringe naturschutzfachliche Bedeutung bis V = sehr hohe naturschutz-
fachliche Bedeutung zusammengefasst werden, siehe hierzu Tab. 6 (LfU, 2005).

Tab. 6: Zuordnung der Wertspannen der Okokonto-Verordnung

Wertspanne (OKVO) Wertstufen (LUBW, 2005) Naturschutzfachliche Bedeutung
1-4 | keine - sehr gering
5-8 Il gering
9-16 1 mittel
17-32 \% hoch
33-64 \Y, sehr hoch

Die aus naturschutzfachlicher Sicht hochwertigsten Bereiche sind die Magerwiese mittlerer
Standorte (BT 33.43) welche vom Norden bis in den Sudosten des Plangebiets reicht, der
Tampel (BT 13.20) den Entwasserungsgraben (BT 12. 61) und die sie umgebende Nasswiese
basenarmer Standorte (BT 33.23). im Sudwesten, das sich von Norden in die Mitte des Plan-
gebiets ziehende Rohrglanzgras-Rohricht (BT 34.56) und Sumpf-Seggen-Ried (BT 34.62) so-
wie die zweiteilige Feldhecke mittlerer Standorte (BT 41.22) im Westen. Diese nehmen fla-
chenmalig ca. 21 % des Untersuchungsgebietes ein.

Von mittlerer Bedeutung sind die den Grof3teil des Planungsgebietes ausmachenden Fettwie-
sen mittlerer Standorte (BT 33.41), die ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter
Standorte (BT 35.63) im Osten, das Brombeer-Gestriipp (BT 43.11) im Norden und im Westen,
das Rosen-Gestriipp (aus niedrigwtchsigen Arten) (BT 43.14). Diese Bereiche nehmen fla-
chenmalig ca. 53 % des Untersuchungsgebietes ein.

Von sehr geringer naturschutzfachlicher Bedeutung ist der Nutzgarten (BT 60.61), welcher
flachenmaRig ca. 0,2 % des Untersuchungsgebietes einnimmt sowie die Ackerflache (BT
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37.11), der Trittrasen (BT 33.70) und die vollig versiegelte Stral3e (BT 60.21). Diese Bereiche
nehmen flachenmaliig zusammengenommen ca. 25 % des UG ein.

Die Biotoptypenwerte nach OkVO sind in Abb. 19 dargestellt.

Zeichenerkldrung
Flurstlicksgrenzen
[ Untersuchungsgebiet

Biotopwerte

[ ] sehrgering

[ gering

[ ] mittel K ,&
I ieler

B hoch 0 25 50 N

Abb. 19: Biotopwerte im Untersuchungsgebiet

Faunistische Lebensraumqualitat

Alle européaischen Vogelarten fallen unter den besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG
und sind damit prufungsrelevant. Insgesamt wurden 24 Vogelarten im Untersuchungsgebiet
nachgewiesen, darunter finf Arten, die in der Roten Liste Deutschlands oder Baden-Wirttem-
bergs bzw. in deren Vorwarnliste gefuhrt werden. Keine der Arten nutzt den Geltungsbereich
als Brutrevier. Es kann somit ausgeschlossen werden, dass es sich beim Geltungsbereich um
essenzielle Bestandteile des Lebensraums handelt. Die Nahrungshabitate im UG sind auf-
grund von gleich- und héherwertigeren Strukturen im Umfeld der Planung ebenfalls nicht als
essenziell zu werten. Eine Betroffenheit kann somit mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-
sen werden.
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Fur keine der nachgewiesenen Fledermausarten oder -artengruppe konnte eine Betroffenheit
essenzieller Jagdhabitate und Leitstrukturen sowie von Fortpflanzungsstatten im UG nachge-
wiesen werden.

Eine Nutzung von Baumhoéhlen oder Holzhitten als Tagesquartier durch einzelne Tiere ist
jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschlie3en

Die Baumhohlen und Rindenspalten der Obstbdume, sowie die Spalten am Schuppen bieten
Habitatpotenzial fir Flederm&use oder nischen- bzw. héhlenbriitende Vogelarten.

Fur Geholzbritende Arten bieten die Hecke und die Obstbaume hochwertige Brutmdglichkei-
ten. Die Randbereiche der Obstbaumwiese mit hoheren Stauden bieten Reptilien und boden-
britenden Arten ein Habitat. Fir Wiesenbruter wie Feldlerche oder Wachtel bietet das UG
jedoch auf-grund der starken Kulissenwirkung der Umgebung nur niedriges Habitatpotenzial.

Der Feuchtbiotopkomplex ist besonders hervorzuheben. Dieser Bereich besteht aus hochwer-
tigem magerem und feuchtem Grinland, in Kombination mit stehenden Kleingewasserflachen.
Die Flachenbewertung dort wird durch das Vorkommen von in der roten Liste Deutschlands
bzw. Baden-Wirttembergs gefiihrten Heuschreckenarten sowie einer Libellenart und dem
Fund von Amphibienlaich bestatigt. Hierdurch lassen sich wiederum Nahrungssuchende
Weil3storche und Graureiher auf den Flachen finden.

Artenschutzrechtlich relevante Reptilien- und Falterarten konnten innerhalb des Geltungs-
bereiches nicht nachgewiesen werden.

Das UG bietet aufgrund der vielfaltig vorhandenen Strukturen ein hohes Lebensraumpoten-
zial fur Fauna.

Biologische Vielfalt und Biotopverbund

,Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere und
Pflanzen einschlieRlich ihrer Lebensstétten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfahiger tkologischer Wechselbezie-
hungen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes "Natura 2000" bei-
tragen“ (BNatSchG, 2007).

Unter ,Kernflachen* werden Flachen verstanden, ,die durch ihre Ausstattung mit belebten und
unbelebten Elementen qualitativ und quantitativ geeignet sind, die nachhaltige Sicherung der
standorttypischen Arten und Lebensrdume sowie Lebensgemeinschaften zu gewahrleisten®.
(BNatSchG, 2007). ,Kernrdume* [werden] durch die Arrondierung der Kernflachen aller Wert-
stufen (I —III) mit einer Distanz von 200 m erzeugt (LUBW, 2014).

Innerhalb des Untersuchungsgebiets befindet sich Kernflachen, Kernraumen und 500 m Such-
raume des Biotopverbunds feuchte Standorte sowie Biotopverbunds mittlere Standorte (Abb.
20).

Die Kernflache des Biotopsverbunds feuchter Standorte wird in diesem Fall durch den ge-
setzlich geschitzten Biotop ,Feuchtbiotopkomplex Brihl®, Nr. 177143171479 gebildet, wel-
cher den Tumpel oder Hule (BT 13.20), den tberwiegende Teil des Grabens (BT 12.60), den
Groliteil der Nasswiese basenarmer Standorte (BT 33.23) und Teile der Fettwiese mittlerer
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Standorte (BT 33.23) umfasst. Im Umliegenden Bereich innerhalb der Fettwiese mittlerer
Standorte (BT 33.23) liegen die Kernrdume und 500 m Suchflachen des Biotopverbundes
feuchter Standorte.

Der geschitzte Biotop “Glatthaferwiese im Brihl S Haslach”, MW-Nr. 6500031746157569,
ist deckungsgleich mit einer Kernflache des Biotopverbunds mittlere Standorte. Der nach
Westen und Osten anschlieRende Kernraum des Biotopverbunds mittlerer Standorte umfasst
hauptsachlich Teile des Ackers mit fragmentarischer Unkrautvegetation (BT 37.11) und der
Fettwiese mittlerer Standorte (BT 33.23 ). Kleinere Teile der Fettwiese mittlerer Standorte in-
nerhalb des UG liegen in der 500 m Suchflachen des Biotopverbunds mittlerer Standorte.

Der Generalwildwegeplan Baden-Wiurttembergs wird nicht vom geplanten Vorhaben tangiert.

R

\ /

Zeichenerklarung
[ untersuchungsgebiet
Flurstiicksgrenzen
Biotopverbund feuchte Standorte
[ Kernflichen
[ Kernraum
Suchraum 500 m
Biotopverbund mittlere Standorte
I Kernflichen

[ Kernraum \
Such 500 1 Meter
uchraum m 0 25 50 N

Abb. 20: Flachen des Biotopverbunds feuchter Standorte (blau) und mittlerer Standorte (grun) innerhalb
des UG

Biotopverbund

Das Untersuchungsgebiet weist mit den vorhandenen Kernflachen, Kernrdumen und 500-m-
Suchrdumen des Biotopverbunds feuchter und mittlerer Standorte eine wichtige Funktion fur
die okologische Vernetzung auf. Besonders hervorzuheben ist der gesetzlich geschitzte
~Feuchtbiotopkomplex Brihl“, der eine hohe strukturelle Vielfalt bietet und Lebensraum fir
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Amphibien sowie seltene Heuschrecken- und Libellenarten darstellt. Auch die ,Glatthaferwiese
im Bruhl S Haslach® tragt als Kernflache des Biotopverbunds mittlerer Standorte zur Vernet-
zung bei.

Die durch das Vorhaben betroffenen Biotope werden durch MalRnhahmen (Kap.7) im nahen
Umfeld ausgeglichen, wodurch der Biotopverbund an anderer Stelle ergénzt bzw. erweitert
wird. Aufgrund der naturschutzfachlichen Beriicksichtigung und der geplanten Kompensati-
onsmalinahmen sind keine erheblichen Beeintrachtigungen der Biotopvernetzung zu erwar-
ten.

Zusammenfassende Bewertung

Der Feuchtbiotopkomplex und die FFH-Mahwiese zusammen mit den alten Obstbdumen bie-
ten hochwertige Habitatelemente in einer ansonsten landwirtschaftlich genutzten Umgebung.
Der Nachweis von in der roten Liste gefiihrten Heuschreckenarten und einer Libellenart sowie
von Amphibienlaich bestétigen eine hohe biologische Vielfalt. Trotz der Vorbelastungen durch
die Lage des Vorhabens am Rand des bestehenden Wohngebiets und des direkten Anschlus-
ses an eine Bundesstral3e ist das UG somit von hoher Bedeutung fir den Biotopverbund und
die biologische Vielfalt.

3.2. Schutzgut Boden und Flache

3.2.1 Bestand Boden

Die im Untersuchungsgebiet erfassten bodenkundlichen Kartiereinheiten sind in Abb. 21 dar-
gestellt. Das nattrliche Ausgangssubstrat innerhalb des Geltungsbereichs ist Auensand und -
lehm. Die Bodentypen innerhalb des Geltungsbereichs sind ,Auengley”, ,Auenpseudogley-
Auengley” und ,Brauner Auenboden-Auengley”. Die ndchsten bodenkundlichen Einheiten sind
im Norden anthropogen uberragter , Siedlungsboden®, im Osten ,Kolluvium®, im Siiden ,Pseu-
dogley-Parabraunerde” und ,Braunerde-Parabraunerde” sowie ,Braunerde” und im Westen
,Gley-Kolluvium* und ,Braunerde” (LGRB, 2023).

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Moorbdden, Geotope oder archaologi-
sche Fundstellen / Verdachtsbereiche.

Laut Auskunftserteilung aus Bodenschutz- und Altlastenkataster handelt es sich bei den
Grundsticken des Geltungsbereiches um keine Altlast/ Altlastverdachtsflache (LRA
Ortenaukreis, 2024).
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Abb. 21: Bodenkundliche Kartiereinheiten im Umfeld des Geltungsbereichs
Geltungsbereich (rot), Quelle: LGRB, 2024

3.2.2 Vorbelastung Boden

Im Geltungsbereich bestehen Vorbelastung der Boden durch:

D Auengley, Auenpseudogley-Auengley und
Brauner Auenboden-Auengley aus Auensand
und Auenlzhm (A3)

Braunerde, Pelosol-Braunerde und
Pseudogley=-Braunerde aus FlieBerden, z. T.
Schwemm- und Hochffutiehm (62)

Braunerde, Terra fusca-Braunerde und
Gley-8Braunerde aus Fluss- und
Schmelzwasserschottern (83)

D Braunerde aus Kristallin-Hangschutt und
-gestein (86)

D Gley, Quellengley und Kolluvium-Gley aus
FlieBerden und Umlagerungsbildungen, meist
Abschwemmmassen (G1)

. Kolluvium, z. T. Gber Braunerde und
Parabraunerde, aus Abschwemmmassen Gber
FlieBerden (K1)

Pseudogley-Kolluvium und Gley-
Kolluvium aus Abschwemmmassen (K2)

@ Parabraunerde, Pelossl-Parabraunarde,
Terra fuscs-Parabraunerde und Pseudsgley-
Parabraunerde aus FlieBerden und Hangschutt
(3)

. Landwirtschaftliche Ackernutzung im Osten, hierdurch ggf. Eintrag von Dinge- und

Pflanzenschutzmitteln moglich

. mogliche Vorkommen von Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg sudlich der Ackerflache:
im Zuge einer Luftbildauswertung wurde das Plangebiet auf mogliche Vorkommen von
Kampfmitteln Gberpruft. Fir den stdwestlichen Teil des Planungsgebiets kann das Vor-
handensein von Blindgangern nicht ausgeschlossen werden. Es ist anzunehmen, dass
nach dem zweiten Weltkrieg im Plangebiet vorhandene Bombentrichter mit unter-

schiedlichen Materialien aufgefullt wurden.

3.2.3 Bewertung Boden

Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt mit einer finfstufigen Skala von ohne (0) bis sehr
hohe (4) Funktionserfillung (LUBW, 2012). Die Siedlungsbereiche sind hinsichtlich der Bo-

denfunktionen ohne Funktionserfillung.

Bei der Ermittlung der Wertstufe werden folgende Bodenfunktionen betrachtet:

. naturliche Bodenfruchtbarkeit

. Ausgleichskorper im Wasserkreislauf

. Filter und Puffer flr Schadstoffe

. Sonderstandort fur naturliche Vegetation

Die Einzelbewertungen werden in einer Gesamtbewertung (Wertstufe) zusammengefuhrt

(LUBW, 2012). Dabei werden folgende Falle unterschieden:
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" Erreicht die Bodenfunktion "Sonderstandort fir naturnahe Vegetation" die Bewertungs-
klasse 4 (sehr hoch), wird der Boden bei der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 ein-
gestuft.

" In allen anderen Féllen wird die Wertstufe des Bodens Uber das arithmetische Mittel

der Bewertungsklassen fir die anderen drei Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunk-
tion "Sonderstandort fur naturnahe Vegetation" wird in diesen Fallen nicht einbezogen.

Die aus den ALB Daten (LGRB, 2013) ermittelte Gesamtbewertung ist in Abb. 22 grafisch
dargestellt.
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Abb. 22: Bewertung der Bodenfunktionen im Untersuchungsgebiet

Hinsichtlich des Bodenwerts untergliedert sich das Untersuchungsgebiet in zwei kleine Berei-
che im Westen und Osten der Bodenart ,lehmiger Sand“ bis ,stark lehmiger Sand“ mit mittle-
rem Bodenwert und einem grof3en Bereich in der Mitte mit der Bodenart ,sandiger Lehm* bis
.Lehm“ mit hohem Bodenwert. Der Wertstufe ,mittel“ (1,5 bis 2,4) entsprechen 8 % des Unter-
suchungsgebiets. Mit ,hoch” (2,5 bis 3,4) wird die Funktionserfillung der Béden auf 92 % der
Flache bewertet.

Das Plangebiet liegt hauptséachlich in Bereichen mit hohem Bodenwert in unversiegelten Fla-
chen und hat somit insgesamt eine besondere Bedeutung fur das Schutzgut Boden und Fla-
che.
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3.3. Schutzgut Wasser

3.3.1 Bestand

Grundwasser

Der Geltungsbereich befindet sich ohne Berlicksichtigung der Deckschicht in der hydrogeolo-
gischen Einheit, Nr. 139 ,,Gneis-Migmatit-Komplex* in der hydrogeologischen Karte (HK 50).
Das gesamte Planungsgebiet wird von einer Deckschicht — HE Nr. 17 ,Flussbettsand” — Gber-
lagert. Dabei handelt es sich um schluffigen, schwach tonigen Fein- bis Mittelsand sowie fein-
sandigen Schluff, der haufig schwach kiesig ist und eine geringe bis gute Porendurchlassigkeit
aufweist. Diese hydrogeologische Einheit stellt einen Porengrundwasserleiter mit mafiger bis
geringer Durchlassigkeit und Ergiebigkeit dar (LGRB, 2023).

Im Rahmen eines Ingenieurgeologischen Gutachtens (IFAG GmbH, 2023) wurden Rammkern-
sondierungen durchgefihrt. Der Grundwasserspiegel lag zum Zeitpunkt der Erkundung bei
den Sondierungen in den unterschiedlichen Bohrléchern zwischen 0,35 m und 1,76 m unter
Gelandeoberkante (GOK), d.h. im Mittel bei rd. 1,15 m unter GOK. Langfristige Messungen
der Grundwasserstande liegen fur das ErschlieBungsgebiet nicht vor. Gem. Gutachten ist von
einem sehr hohen Grundwasserstand bzw. einem Anstieg des Grundwassers bis zur derzeiti-
gen GOK auszugehen.

Oberflachenwasser

Von Norden nach Siden verlauft ein Entwasserungsgraben durch das Untersuchungsgebiet,
zwischen dem Flurstiick 1084 sowie den Flurstiicken 1089, 1090 und 1091 zum ,Feuchtbio-
topkomplex Bruhl* (Biotopnr. 177143171479) entlang. Die Graben sind nicht von wasserwirt-
schatftlicher Bedeutung.

Ca. 15 m westlich der Geltungsbereichsgrenze verlauft der Hofstetterbach (Gewéasser-ID:
3431) und ca. 90 m @stlich verlauft der Mihlenbach (Gewéasser-ID: 11002) welche sich im
Stadtgebiet von Haslach im Kinzigtal vereinen und nérdlich der Stadt in die Kinzig minden.
Beide Oberflachengewasser (Gewasser 11.0Ordnung) liegen aul3erhalb des Geltungsbereiches
des Vorhabens. Die beiden Bache speisen als Aul3engebietszuflisse die bestehenden, quer
Uber das Gelande verlaufenden Entwasserungsgréaben.

3.3.2 Vorbelastung

Vorbelastungen fur das Schutzgut Wasser bestehen im Untersuchungsgebiet aufgrund von:

. mogliche eutrophierende Stoffeintrdge aus dem angrenzenden Ackerbau (Dingemit-
teln und Bodenerosion)

" potenzielle Beeintrachtigungen der Gewasser- und Grundwasserqualitdt durch Schad-
stoffeintrage aus Verkehr
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3.3.3 Bewertung

Im Plangebiet liegen keine bedeutenden Grundwasservorkommen. Die Schutzfunktion der
Grundwassertberdeckung wird mit ,ungiinstig” bewertet und die Grundwasserneubildung liegt
bei 150-200 mm pro Jahr (BGR, 2023). Das Untersuchungsgebiet liegt in keinem Wasser-
schutzgebiet und in keinem Vorrangbereich zur Sicherung von Trinkwasservorkommen. Die
Empfindlichkeit gegeniiber einer Grundwasserverschmutzung ist aufgrund geringer Filter- und
Puffereigenschaften der im Geltungsbereich vorhandenen Auen-Béden als mittel bis hoch ein-
zustufen (LGRB, 2023). Das Plangebiet liegt in der Uberflutungsflache eines HQexrem. Bei ei-
nem HQexrem kann sich das Wasser bis zu einer Uberflutungstiefe von 25 cm stauen (s. Kap.
2.1.4). Durch den Neubau der Briicke sowie einer Fischtreppe sudlich der Briicke an der Man-
fred-Hildebrandt-Stral3e im Jahr 2016 wurde auch die Steuerung des Hochwasserrtickhalte-
beckens angepasst, hierdurch ergeben sich im Bereich der geplanten Einleitstelle ca. 0,7 m
niedrigere Hochwasserstande im Vergleich zum Darstellungsstand des LUBW-Kartendienstes
(WALD + CORBE Consulting GmbH, 2024)

Das Untersuchungsgebiet ist aufgrund der angefihrten Eigenschaften von allgemeiner Be-
deutung fur das Schutzgut Grundwasser.

Das vorhandene Oberflachengewésser ist wasserwirtschaftlich von untergeordneter Bedeu-
tung, naturschutzfachlich als Habitat fir Libellen und Amphibien aber von besonderer Bedeu-
tung.

3.4. Schutzgut Klima und Luft

3.4.1 Bestand

Die Jahresdurchschnittstemperatur in Haslach im Kinzigtal liegt bei 9,4 °C, die jahrliche durch-
schnittliche Niederschlagsmenge bei 1.278mm mm (LEL, 2023). Haslach im Kinzigtal ver-
zeichnet 40 Sommertage (>25 °C) und 7 heil3e Tage (>30 °C), Tropenn&chte kommen nicht
vor. Die Anzahl der Frosttage (<0 °C) liegt bei 78. An durchschnittlich 10 Tagen im Jahr kommt
es zu Starkregenereignissen (>20 mm), Trockenperioden (Perioden mit mindestens vier auf-
einanderfolgenden Trockentagen) kommen durchschnittlich 34-mal pro Jahr vor (LoKlim.,
2023). Die Topografie im Untersuchungsgebiet ist eben (<2 % Hangneigung) und weist kaum
Relief auf.

Im Untersuchungsgebiet sind ganzjahrig bzw. periodisch (Acker) vegetationsbedeckte Berei-
che vorherrschend, was die lokale Kaltluftproduktion begtinstigt.

3.4.2 Vorbelastung

Vorbelastung fir das Schutzgut Klima und Luft bestehen im Untersuchungsgebiet durch
Schadstoffemissionen aus dem KFZ-Verkehr der direkt angrenzenden Manfred-Hildenbrand-
Stral3e und der B 294 gstlich des Untersuchungsgebiets.
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3.4.3 Bewertung

In der Gesamtbewertung ist das Plangebiet fur das Schutzgut Klima und Luft von allgemeiner
Bedeutung.

3.5. Schutzgut Mensch

Unter dem Schutzgut Mensch werden die Aspekte Wohnen und Arbeiten sowie die menschli-
che Gesundheit betrachtet. Die Erholungsfunktion des Untersuchungsgebiets wird beim
Schutzgut Landschaft behandelt.

3.5.1 Bestand

Haslach im Kinzigtal hat ca. 7.200 Einwohner (Stand 2022). Der Geltungsbereich befindet sich
ausschlief3lich auf Grin- und Ackerland und wird nach Norden vom Siedlungsbereich be-
grenzt. Somit erfillt das Untersuchungsgebiet Funktionen als Arbeitsort im landwirtschaftli-
chen Bereich. Funktionen fir Wohnen erfillt die Flache des Geltungsbereichs bisher nicht.

3.5.2 Vorbelastung

Im Gebiet bestehen Vorbelastungen fur das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit
durch Verkehrslarm und Immissionen aus dem KfZ-Verkehr der B 294 und der Manfred- Hil-
denbrand-StraRe. Eine Schalltechnische Untersuchung ergab eine Uberschreitung der Imissi-
onsgrenzwerte im Tag- und Nachtzeitraum an der geplanten Bebauung entlang der Manfred-
Hildenbrand-StralRe, wodurch Schallschutzmafinahmen in diesem Bereich erforderlich werden
(Ingenieurbtiro fur Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dréscher, 2024b).

Durch den Schiel3stand des 6rtlichen Jager- und Schitzenvereins im Stiden des UG sowie die
Hofstelle Bachlewald 3 ist im Plangebiet ,Briihl 11I* keine Uberschreitung der Orientierungs-
werte gemaf? DIN 18005 Beilblatt 1 sowie der (hilfsweise herangezogenen) Immissionsricht-
werte der TA Larm zu erwarten (Ingenieurbiro fur Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank
Droscher, 2024Db).

Im Sidwesten des Gebietes befindet sich eine Reitanlage, sowie eine Rinder- und Schweine-
haltung. Durch die Landwirtschaftlichen Betriebe ist im Untersuchungsgebiet mit Geruchs- und
Larmmissionen zu rechnen. Im Rahmen eines Sachverstéandigengutachtens zu den Ge-
ruchsemissionen, konnte im Siidwesten angrenzend an das Plangebiet eine Uberschreitung
der Jahresgeruchsstundenhaufigkeit festgestellt werden (Ingenieurbiiro fir Technischen
Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Drdscher, 2024a). Eine juristische Priifung einer Uberschreitung
des Grenzwertes von 10 % Jahresgeruchsstundenh&ufigkeit hat jedoch ergeben, dass im vor-
liegenden Fall eine Gemengelage vorliegt und aufgrund dessen bei einer Jahresgeruchsstun-
denhaufigkeit von <15 % keine erhebliche Belastigung durch Geruch vorliegt. Diese wird nur
im Falle einer Bebauung bis an die Baufeldgrenze im stidwestlichen Bereich des UG Uber-
schritten. Eine Uberschreitung der Schallschutz Orientierungswerte gemaR DIN 18005 Beil-
blatt 1 sowie der (hilfsweise herangezogenen) Immissionsrichtwerte der TA Larm sind durch
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diese Betriebe nicht zu erwarten (Ingenieurbiiro fur Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank
Droscher, 2024Db).

3.5.3 Bewertung

Der Geltungsbereich hat im Ist-Zustand in Bezug auf die Funktion ,Arbeiten“ eine untergeord-
nete Bedeutung, da er nur einen kleinen Anteil der landwirtschaftlich genutzten Flachen der
Umgebung ausmacht. Der Geltungsbereich hat im Bestand keine Wertigkeit in Bezug auf die
Funktion ,Wohnen“. Es bestehen Vorbelastungen durch Larm- und Geruchsimmisionen.

Das Untersuchungsgebiet ist von untergeordneter Bedeutung fur das Schutzgut Mensch.

3.6. Schutzgut Landschaft

Die mit den menschlichen Sinnesorganen wahrnehmbaren - also Giberwiegend visuellen - Ein-
driicke der Landschatft, also das Landschaftsbild, werden im Hinblick auf Vielfalt, Eigenart und
Schonheit behandelt.

3.6.1 Bestand

Bezlglich der Vielfalt zeichnet sich das Untersuchungsgebiet insbesondere durch die vorge-
fundenen Grunlandstrukturen (unterschiedliche Wiesentypen) mit Baumen, Bischen und
Saumstrukturen aus. Durch das Feuchtbiotop mit seiner Nasswiese besitzt das Untersu-
chungsgebiet eine besondere Eigenart, die nicht haufig in der Umgebung anzutreffen ist. Im
Untersuchungsgebiet liegen keine Wander- oder Feldwege.

Die Gebietskulisse mit den 0.g. regionaltypischen landschaftsbildwirksamen Elementen, Relief
und Topografie sorgen fur ein schdones Landschaftsbild.

3.6.2 Vorbelastung

Im Untersuchungsgebiet selbst, sind in Bezug auf das Landschaftsbild keine nennenswerten
Vorbelastungen vorhanden.

3.6.3 Bewertung

Um das Schutzgut Landschatft in der Bauleitplanung angemessen bertcksichtigen zu kénnen,
muss es zunachst neutral bewertet werden kénnen. Da eine Bewertungsgrundlage anhand
von Begehungen zeitaufwendig und kaum valide wére, wurde eine neue Vorgehensweise im
Rahmen eines Pilotprojektes der Universitat Stuttgart an sechs Regionen in Baden-Wurttem-
berg unter Beteiligung der entsprechenden Regionalverbande erprobt. Hierbei wurden zu-
nachst topografische Karten und Elemente aus ATKIS Datenséatze auf ihre visuelle Wahrnehm-
barkeit hin untersucht (Topografie, Gewasser, Grunland, Gehdlze, Stral3en, Strommasten,
etc.). Diese Daten gingen in eine Regressionsanalyse ein, bei der Zusammenhange zwischen
den verschiedenen (unabhéngigen) Variablen und der Bewertung von 300 Referenzfotografien
baden-wirttembergischer Landschaften als abh&ngige Variable ermittelt wurden. Die
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Bewertung der Fotografien erfolgte durch eine Gruppe von 400 ,Durchschnittsbetrachtern” im
Hinblick auf Vielfalt, Eigenart und Schénheit. Durch das Fehlen von Wander- oder Feldwegen
ergibt sich keine Mdglichkeit zur Naherholung.

Fur das Untersuchungsgebiet ergibt sich insgesamt eine allgemeine Bedeutung fir das
Schutzgut Landschaft.

3.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter

3.7.1 Bestand

Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Brihl 11I* in Haslach befinden sich weder
archaologische, noch Bau- oder Kunstdenkmale.

3.8. Vorbelastung

Es sind keine nennenswerten Vorbelastungen bekannt.

3.9. Bewertung

Da es keine Eintrage fur das Sachgut vorhanden sind, ist das Untersuchungsgebiet von un-
tergeordneter Bedeutung fiir das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter.

3.10. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgttern

Im Untersuchungsgebiet bestehen grundsatzliche Wechselbeziehungen zwischen den durch
den geologischen Untergrund gepragten Boden- und Wasserverhaltnissen, dem Relief und
der Naturraumnutzung. Durch eine extensive Bewirtschaftung sind einzelne Wiesen artenreich
ausgepragt. Die Gehdlze und Wiesenflachen bieten Habitate und Nahrungsflachen fir einige
wertgebende faunistische Arten (Vogel, Flederméuse, Libellen). Das Zusammenspiel der
Schutzguter Boden und Wasser ermdglicht das Vorkommen des Feuchtbiotopkomplex. Fur
das Schutzgut Klima dienen die vegetationsbestandenen Flachen zur Kaltluftentstehung.

4. Ermitteln und Bewerten der Umweltwirkungen durch
die Planung

Die Wirkungsprognose hat zum Ziel, die mit der Planung verbundenen Wirkungen auf die
Schutzguter darzustellen und zu ermitteln, inwieweit diese Wirkungen zu erheblich nachteili-
gen Umweltauswirkungen fiihren kbnnen.

Dazu wird im ersten Schritt abgeschatzt, welche Entwicklungen und Veranderungen der Um-
welt im Untersuchungsgebiet und dessen Umgebung innerhalb der nachsten 10-15 Jahre vo-
raussichtlich ohne die Planung eintreten werden und wie sich die Umweltsituation in Bezug
auf die Schutzguter in Zukunft voraussichtlich entwickelt (= Nullfall).
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Diesem so ermittelten, nach derzeitiger Kenntnis fir die Zukunft absehbaren Zustand der
Schutzguter wird die prognostizierte Entwicklung mit realisierter Planung gegenubergestellt
(= Planfall).

4.1. Wirkungsprognose Nullfall

In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt wird die Habitateignung
und Biotopausstattung bei gleichbleibendem Nutzungsdruck und gleichbleibender Pflege des
Feuchtbiotopkomplexes weiterbestehen. Lediglich die alten Obstbdume werden mit zuneh-
mendem Alter abgangig sein, wahrend die jingeren Laubb&ume ein naturschutzfachlich ho-
herwertiges Stadium erhalten.

Die uibrigen Schutzguter werden sich im Vergleich zum Ist-Zustand nicht wesentlich verandern.
Ohne eine Folgenutzung am Vorhabenstandort sind somit neben den o. g. allgemeinen Wir-
kungsprozessen keine ortsspezifischen wesentlichen Anderungen fiir die Schutzgiiter zu er-
warten.

4.2. Wirkungsprognose Planfall

In der Wirkungsprognose werden - unter Berlicksichtigung der Verédnderungen im Nullfall - die
zu erwartenden zusatzlichen Auswirkungen der Planung auf die Umwelt benannt und bewer-
tet.

Gem. Anlage 1 BauGB Nr. 2b Ziff. aa) bis hh) sind insbesondere die folgenden Ursachen fir
erhebliche Umweltauswirkungen zu bertcksichtigen, sofern sie fur die konkrete Planung rele-
vant sind, siehe Tab. 7.

Tab. 7: Mégliche Ursachen der Umweltauswirkungen durch die Planung.

Bei Relevanz fur Planung siehe Angaben in Kap. 4.2.1 bis 4.2.7

Bau und Vorhandensein des geplanten Vorhabens, ggf. Abrissarbeiten ja

Inanspruchnahme von natiirlichen Ressourcen (Flache, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische | ja
Vielfalt)

Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Larm, Erschitterungen, Licht, Warme und Strahlung | ja
sowie sonst. Belastigungen (z.B. Licht, Bewegungsunruhe)

Art und Menge der erzeugten Abfalle, ihre Beseitigung bzw. Verwertung nein

Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.B. Unfélle, Katastro- | nein
phen)

Kumulation mit umweltrelevanten Auswirkungen aus benachbarten Plangebieten unter Berticksichti- | nein
gung von Umweltproblemen in Bezug auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder die Nutzung
natirlicher Ressourcen

Auswirkungen auf das Klima (z.B. Treibhausgasemissionen) und Anfalligkeit des Vorhabens gegen- | nein
Uiber den Folgen des Klimawandels

eingesetzte Techniken und Stoffe nein

Wegen der unterschiedlichen Dauer und Intensitat von Eingriffen wird differenziert in:

" baubedingte Wirkungen: zeitlich auf die Bauzeit begrenzt; selten nachhaltige Wirkung
" anlagebedingte Wirkungen: dauerhaft auftretende Wirkungen durch den Baukdrper
an sich
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. betriebsbedingte Wirkungen: Wirkungen, die durch den Betrieb der Anlage zu dau-
erhaften Anderungen der Schutzgiiter fiihren kénnen.

Die Bewertung erfolgt in den Kategorien ,wesentliche” und ,untergeordnete” Wirkungen.
Wesentliche Wirkungen kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes zur Folge ha-
ben, die kompensiert werden missen. Aus untergeordneten Wirkungen entstehen in der Regel
keine erheblichen Beeintrachtigungen.

In den folgenden tabellarischen Wirkungsprognosen werden die von einem Wirkfaktor betroffe-
nen Schutzglter mit den in Tab. 8 genannten Abkurzungen aufgelistet. Wenn artenschutz-
rechtliche Belange betroffen sind, wird dies in einer eigenen Spalte (A) hervorgehoben. Fett
dargestellte Schutzgiter unterliegen voraussichtlich wesentlichen Wirkungen, normal ge-
druckte untergeordneten und ausgegraute keinen Wirkungen.

Tab. 8: Verwendete Abklrzungen fur die Schutzgiter.

F: Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt W: Wasser M: Mensch
A: Artenschutz K: Klima und Luft S: Kultur- und Sachgiter
B: Boden L: Landschaft <-> Wechselwirkungen

421 Baubedingte Wirkungen

Tab. 9: Baubedingte Wirkungen

Bewegungsunruhe, L&rm- und Schadstoffemissionen

durch Baumaschinen; FlachengréRe nicht definierbar FIATBIW] - - M- -

= Durch Schadstoff- und La&rmemissionen wahrend der Bauphase ergeben sich untergeordnete
Wirkungen auf Luft, Boden und Wasser und durch die Ruhestérung auch wesentlich auf den
Menschen. Aufgrund des temporaren Charakters der Wirkungen werden daraus keine erhebli-
chen Beeintrachtigungen der Schutzguter erwartet.

= Larm und Bewegung stéren auch die Fauna. Wahrend der Bauzeit kann es wahrend der Fort-
pflanzungs- und Brutzeit zu erheblichen Stérungen von Vdgeln bzw. dem Auftreten von Verbots-
tatbestéanden nach § 44 BNatSchG kommen. Durch entsprechende Vermeidungsmalinahmen
missen Verbotstatbestédnde ausgeschlossen bzw. vermieden werden (siehe Kap.5).

Baumfallungen FIA|-|-|-|L|-]|-]-

Wirkungen auf die jeweiligen Schutzguter:

= Durch Baumfallungen gehen Nahrungshabitate sowie potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten fur Vogel und Flederméuse verloren. Durch Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nah-
men (siehe Kap.5), missen Verbotstatbestidnde ausgeschlossen bzw. vermieden werden.

= Eine Beeintrachtigung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern wird nicht erwartet.

Baufeldrdumung FIA|B/ W/ K|L|M|S|-

= Auf die Schutzgiter Wasser, Klima und Landschaft und Mensch werden aufgrund des tempora-
ren Charakters keine wesentlichen Wirkungen durch die Baufeldrdumung erwartet.

= Durch das geplante Baugebiet, werden die nach § 33 NatSchG (8 30 BNatSchG) geschitzten
Biotope ,Glatthaferwiese im Briihl S Haslach® in Teilen und ,Feuchtbiotopkomplex Brihl“ voll-
standig in Anspruch genommen. Durch entsprechende Mal3nahmen zum Ausgleich und Ersatz
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(siehe Kap. 7) muss, die zukiinftig in Anspruch genommene Biotopflache, nach Abschluss der
Arbeiten wiederhergestellt werden.

=  Auch die Uberpragung von natiirlich gewachsenem Boden (Verdichtung) stellt eine wesentliche
Wirkung fiir Boden und Wasser dar.

= Im Plangebiet sind keine Kultur- und sonstigen Sachgiter bekannt, so dass keine negativen
Wirkungen erwartet werden. Sollten bei der Durchfihrung der MaRnahmen archéologische
Funde oder Beifunde entdeckt werden, sind entsprechende MalRnahmen fir den Denkmal-
schutz zu ergreifen.

= Eine Beeintrachtigung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern ist zu erwarten:
Durch den Verlust der Biotoptypen fallen Wechselbeziehungen zwischen Arten und der biologi-
schen Vielfalt weg.

Durch den Abtrag des Oberbodens wird die Wechselwirkung zwischen Wasser und Boden er-
heblich verandert.

4.2.2 Anlagebedingte Wirkungen

Tab. 10: Anlagebedingte Wirkungen

Flachenversiegelung und Uberpragung FIA|[B/ W/ K|-|L|M|S|-

Wirkungen auf die jeweiligen Schutzguter:

» Durch Flachenversiegelung und Uberpragung entfallen sehr gering- bis hochwertige Bio-
toptypen. Dies stellt eine wesentliche Wirkung fir Tiere und Pflanzen dar und entspricht,
nach Berticksichtigung des geplanten Baurechts sowie der planinternen Vermeidungsmal3-
nahmen (Pflanzbindungen, Anlage von extensiv bewirtschafteter Wiesenflache) einem Ver-
lust von 255.347 Okopunkten, rechnerische Bilanz s. Kap. 6.1

= Durch die dauerhafte FlAcheninanspruchnahme kénnen vor allem im Bereich der geschiitz-
ten Biotope, dem Feuchtbiotopkomplex und der FFH-Mahwiese, Beeintrachtigungen in
Form von Zerstérung von Fortpflanzungs- und / oder Ruhestéatten von RL-Arten der Insek-
ten und von ubiquitdren Amphibien nicht ausgeschlossen werden. Durch Malinahmen zur
Vermeidung und Verminderung (siehe Kap. 5) kdnnen negative Wirkungen vollstandig kom-
pensiert werden.

=  Weiterhin bietet der Geltungsbereich Habitatpotenzial fiir Vogel (vor allem Haussperling und
Star) und ubiquitaren Kleinsdugerarten. Auf Grund der geringen Habitatanspriiche dieser
Arten ist davon auszugehen, dass diese in rAumlicher Nahe geeignete Ausweichhabitate
vorfinden.

= Beim Schutzgut Boden und Flache gehen nach Beriicksichtigung des bestehenden Bau-
rechts durch vollstandige oder teilweise Flachenversiegelung sowie Uberpragung Boden-
funktionen auf ca. 15.119 m? verloren. Der Verlust von Bodenfunktionen stellt eine erhebli-
che Beeintrachtigung dar und entspricht einem Verlust von 215.764 Okopunkten, rechne-
rische Bilanz s. Kap.6.2.

= Dem Schutzgut Wasser gehen durch die FlAchenversiegelung Flachen zur Grundwasser-
neubildung verloren. Durch die Anderung des Bebauungsplans ist jedoch keine erhebliche
Anderung des Oberflachenabflusses im Vergleich zum geplanten Baurecht zu erwarten. Es
sind voraussichtlich keine Gber die im Bebauungsplan ,Brihl 111* hinausgehenden Vermei-
dungsmafinahmen notwendig.

= Durch die Flachenversiegelung wird das vorhandene Oberflichengewéasser, der in Kap.
3.1.1 beschriebene Feuchtbiotopkomplex, zerstort, wodurch die natirliche Wasserfiihrung
unterbrochen und die Wasserqualitat beeintrachtigt wird. Die Versickerung wird verhindert,
was zu verstarktem Oberflachenabfluss und potenziellem Schadstoffeintrag in den angren-
zenden Bach fuhrt. Eine mogliche Verrohrung oder Verlegung kann die Gewasserodkologie
weiter beeintrachtigen und das Hochwasserrisiko erhéhen. Durch die Anderung des Bebau-
ungsplans ist jedoch keine erhebliche Anderung des Oberflachenabflusses im Vergleich

Bresch Henne Miihlinghaus Planungsgesellschaft 22045 4



B-Plan ,Brihl ¢ — Umweltbericht — Seite 37

zum geplanten Baurecht zu erwarten. Es sind voraussichtlich keine tiber die im Bebauungs-
plan ,Brahl 111" hinausgehenden Vermeidungsmafinahmen notwendig.

= Durch die Flachenversiegelung und Bebauung entstehen thermische Belastungsflachen.
Aufgrund der geringen Bedeutung des Schutzgutes Klima und Luft sowie nach Berlcksich-
tigung entsprechender Vermeidungsmal3nahmen (siehe Kap.5) werden jedoch keine we-
sentlichen Wirkungen auf das Schutzgut erwartet.

= Durch Flachenversiegelung und Bebauung verandert sich das Landschaftsbild. Aufgrund
der allgemeinen Wertigkeit des Schutzguts Landschaft und der bereits vorhandenen Wohn-
bebauung werden jedoch keine wesentlichen Wirkungen erwartet.

= Aufgrund der geringen Bedeutung des Plangebiets zur Erholung stellt die Planung keine
wesentliche Wirkung auf das Schutzgut dar.

= Durch die Nahe des geplante Neubaugebiets zur Manfred-Hildenbrand-Stral3e kommt es
laut Schalltechnischer Untersuchung zu einer Uberschreitung des Orientierungswerts nach
DIN 18005 Beiblatt 1 sowie des hdher angesetzten Immissionsgrenzwertes der 16. BIm-
SchV fir allgemeine Wohngebiete (Ingenieurbiiro fir Technischen Umweltschutz Dr.-Ing.
Frank Dréscher, 2024b). MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Beeintrachti-
gungen durch Larmimmissionen und damit wesentlichen Wirkungen auf das Schutzgut
Mensch sind Kapitel 5 zu entnehmen. Der Gutachter geht des weiteren von keiner LArmbe-
eintrachtigung durch die naheliegende Tierhaltung sowie Schiel3anlage aus.

= Im Falle einer Bebauung mit schutzbedrftige Raumen bis an die Baufeldgrenze im sud-
westlichen Bereich des UG, mit einer Jahresgeruchsstundenhaufigkeit von =15 % sind
Mafnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Beeintrachtigungen durch Ge-
ruchsimmissionen zu treffen (Ingenieurbiiro fur Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank
Drdscher, 2024a). Diese sind dem Kapitel 5 zu entnehmen.

= Die Planung und Umsetzung des Vorhabens hat in Absprache mit dem Denkmalschutzamt,
keine Auswirkungen auf bekannten Kulturdenkmale

Zudem sind erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern zu erwarten:

So kénnen Funktionsbeziehungen zwischen Wasser und Boden auf versiegelten Flachen nicht
mehr stattfinden.

4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Tab. 11: Betriebsbedingte Wirkungen

Lichtemissionen durch Beleuchtung Gebaude FIA|-|-|-|-|-1|-1-

. Im Zusammenhang mit der Neubebauung am Vorhabenstandort treten Lichtemissionen durch
die Beleuchtung von Gebé&uden, Stral3en und Stellplatzen auf. Auf nachtaktive Insekten kann
die Beleuchtung negative Auswirkungen haben. Es werden daher Vermeidungsmal3nhahmen
vorgeschlagen (Kap. 5).

Auf die Gibrigen Schutzgiiter sowie die Wechselwirkungen werden keine Wirkungen erwartet.

4.2.4  Wirkungen auf Schutzgebiete und -objekte

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks ,Schwarzwald Mitte/Nord“. Gemaf § 3 der
Schutzgebietsverordnung (RP Karlsruhe, 2014) ist der Zweck des Naturparks das Gebiet als
vorbildliche Erholungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu férdern und dabei u.a. die
charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Landschaft einschlielilich deren Offen-
haltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensraumen fiir eine vielfaltige, frei-
lebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln. Erlaubnisfreie Handlungen
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nach § 5 sind u.a. ,zulassige Baumalinahmen im Sinne von § 35 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 sowie
Abs. 4 des Baugesetzbuches".

Im Geltungsbereich liegen eine von der LUBW kartierte FFH-M&hwiese ,Glatthaferwiese im
Brihl S Haslach”. Sie stellt ein nach § 30 BNatSchG Absatz 2 gesetzlich geschitztes Biotop
dar, deren Zerstérung oder erhebliche Beeintrachtigung verboten ist.

Des Weiteren befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches der ,Feuchtbiotopkomplex
Bruhl“, auch dieser ist ein nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschitztes Biotop, dessen Zersto-
rung oder erhebliche Beeintrachtigung verboten ist.

Die genannten Flachen werden bei Umsetzung der Planung entfallen. Nach 830 BNatSchG
Absatz 3 kann ein Antrag auf Ausnahme von den Verboten des Absatz 2 zugelassen werden,
wenn die Beeintrachtigungen ausgeglichen werden kdnnen. Ein entsprechender Ausgleich im
Verhéltnis 1:1 wird empfohlen.

425 Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG

Der § 44 des BNatSchG gilt fuir alle europaischen Vogelarten sowie alle Arten des Anhang IV
der FFH-Richtlinie (streng geschiitzte Arten). Relevant fir BaumalRnahmen sind die Zugriffs-
und Stérungsverbote des § 44 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4. So ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschéadigen oder zu zerstoren.

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der européischen Vogelarten wah-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu storen. Eine erhebliche Storung liegt vor, wenn sich dadurch der Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschutzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstoren.

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zersto-
ren.

Fur folgende streng geschiitzte européische Vogelarten bzw. Arten des Anhang Il bzw. IV der
FFH-Richtlinie ist ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen bzw. aufgrund der
Habitateignung zu erwarten und es kann eine Betroffenheit durch die Planung nicht ausge-
schlossen werden:

] Flederméuse
. Vogel

Die aus artenschutzrechtlichen Griinden erforderlichen MalRhahmen werden in das Vermei-
dungs- und Ausgleichskonzept des Umweltberichtes integriert (siehe Kap.7):

. Flederméause: Bauzeitenbeschrankung
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. Vogel: Bauzeitenbeschrankung

426 Umweltschadensgesetz

Das Umweltschadensgesetz (USchadG) dient der Umsetzung der EU-Umwelthaftungsrichtli-
nie und formuliert Mindestanforderungen fur die Vermeidung sowie Sanierung der Schadigung
von Arten und natlrlichen Lebensraumen, der Biodiversitat sowie von Gewassern und
des Bodens.

Seit Inkrafttreten des Umweltschadensgesetzes (USchadG) im Jahr 2007 besteht in Verbin-
dung mit weiterfihrenden Regelungen im BNatSchG, WHG und BBodSchG die Verpflichtung
zur Vermeidung von Umweltschaden. Als Umweltschaden gemal 8 2 USchadG gelten:

(1) Schéadigungen von bestimmten Arten und naturlichen Lebensraumen nach Mal3gabe
des § 19 BNatSchG ('Biodiversitatsschaden’),

(2 Schadigungen von Gewassern nach Mal3gabe des § 90 WHG,
3 Schéadigungen des Bodens nach Mal3gabe des § 2 BBodSchG.

Arten, natirliche Lebensraume und Biodiversitat

Der Schutzbereich ,Arten und natlrliche Lebensraume” umfasst:

. Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 VSchRL und deren Lebensraume

. Vogelarten nach Anhang | VSchRL und deren Lebensraume

. Tier- und Pflanzenarten nach Anhang Il FFH-RL sowie deren Lebensraume

. Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-RL sowie deren Fortpflanzungs- und Ru-
hestatten

. Lebensraumtypen von gemeinschatftlichem Interesse nach Anhang | FFH-RL

Eine Schadigung von Arten und naturlicher Lebensrdume ist jeder Schaden, der erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des giinstigen Erhaltungszu-
stands dieser Lebensrdume oder Arten hat (8 19 Abs. 1 BNatSchG).

Nach derzeitiger Auslegung bezieht sich das Umweltschadensgesetz (in Anlehnung an die
EU-Umwelthaftungsrichtlinie / Stellungnahme der EU-Kommission auf eine entsprechende
Anfrage der Bundesregierung // Deutscher Bundestag / Drucksache 16/3806.13.12.2006) auf
alle gelisteten Lebensraume und Arten und zwar auch aul3erhalb der nach der FFH- und Vo-
gelschutzrichtlinie ausgewiesenen Gebiete.

Im Geltungsbereich liegt eine nach Anhang | FFH-RL geschiitzte Mahwiese ,Glatthaferwiese
im Bruhl S Haslach*. Sie stellt einen gesetzlich geschitzten Lebensraumtyp dar, dessen Zer-
stoérung oder erhebliche Beeintrachtigung verboten ist.

Das MalRnahmenkonzept des Umweltberichtes gewéhrleistet mit den Ausgleichsmal3nahmen
(siehe Kap.7) eine Kompensation der zu erwartenden Beeintrachtigungen. Im Ergebnis sind
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des giinstigen Er-
haltungszustandes der betroffenen Lebensraume und Arten nicht zu besorgen. Hinsichtlich
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der relevanten Arten und ihrer Lebensstatten sind somit keine Schadigungen i. S. des
USchadG zu prognostizieren.

4.2.7 Anfalligkeit des Vorhabens fir schwere Unfalle und Katastrophen

Das Vorhaben erfordert weder das Lagern, den Umgang, die Nutzung oder die Produktion von
gefahrlichen Stoffen i. S. des ChemG bzw. der GefStoffV, von wassergefahrdenden Stoffen i.
S. des WHG oder von Gefahrgutern i. S. des Gesetzes uber die Beforderung gefahrlicher Gu-
ter oder radioaktiven Stoffen. Besondere Risiken fur den Naturhaushalt oder den Gebiets-
schutz durch schwere Unfélle oder Katastrophen sind mit dem Bauleitplan zulassigen Nutzu-
gen nicht zu erwarten.

Aufgrund der Lage des Vorhabens innerhalb von Uberschwemmungsflachen von HQexirem ist
ein erhohtes Risiko von extremen Hochwasserereignissen, mit der daraus resultierenden er-
hohten Anfalligkeit fir schwere Unfélle und Katastrophen gegeben.

4.2.8 Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame/effiziente Nutzung von Energie

Anforderungen an Neubauten im Hinblick auf Energieeffizienz, Warmeschutz und zur Nutzung
erneuerbarer Energien sind bundeseinheitlich im Gebaudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Die-
ses Gesetz trat Ende 2020 in Kraft und damit an Stelle des bisherigen Energieeinsparungsge-
setzes (EnEG), der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Energien-Wérmegesetzes
(EEwWarmeG). Das GEG enthélt bautechnische Anforderungen zur Energieeffizienz von Ge-
bauden sowie Anforderungen an die Verwendung von erneuerbaren Energien (Mindestanteile)
bzw. an ErsatzmalRnahmen, im Falle von Neubauten oder umfassenden Sanierungen. Ergan-
zend gilt auf Landesebene Baden-Wirttembergs das Erneuerbare-Warme-Gesetz (E-War-
meG) mit speziellen Anforderungen bei Heizungstausch in Bestandsgeb&uden. Auch hier gibt
es Regelungen Uber den Einsatz erneuerbarer Energien, den baulichen Warmeschutz
und/oder ErsatzmafRnahmen.

Seit dem 1. Januar 2022 sieht das Klimaschutzgesetz Baden-Wirttemberg beim Neubau von
Nichtwohngebauden die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung
vor (Photovoltaik-Pflicht-Verordnung).

Die Verwendung erneuerbarer Energien und der Warmeschutz von Gebauden sind somit um-
fassend gesetzlich geregelt und gelten unabh&ngig von den planungsrechtlichen Festsetzun-
gen.

5. MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Gemal der Anlage 1 BauGB Nr. 2¢c werden im Folgenden MalRhahmen zur Vermeidung und
Verminderung der in Kap. 4.2 genannten nachteiligen Auswirkungen und ggf. deren Uberwa-
chung vorgeschlagen.

In der tabellarischen Darstellung werden die Mal3hahmen beschrieben und begriindet und die
Schutzguter gekennzeichnet, die davon profitieren (Abkirzungen siehe Tab. 8). Fett gedruckt
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ist das Schutzgut dargestellt, fur das die Ma3nahme konzipiert ist, normal gedruckt die Schutz-
guter, die zusatzlich von der Maf3nahme profitieren, grau hinterlegt die Schutzgditer, fir die die
Mafinahmen keine Bedeutung hat.

Tab. 12: MaRnahmen zum Vermeiden und Vermindern negativer Auswirkungen auf die Schutzgter

V-1 | Bauzeitenbeschréankung fur die Baufeldrdumung F |A |- - - - - -

Die Baufeldraumung darf nur auBerhalb der Vogelbrutzeit und au3erhalb der Aktivitatszeit von Flederméau-
sen durchgefiihrt werden, das heil3t zwischen Anfang November und Ende Februar.

Begriindung: Ubernahme in B-Plan

Umsetzung der gesetzlichen Regelung § 39 BNatSchG zum
Fall- und Schnittverbot vom 01. Mérz bis 30. September fir alle
Baume aulRerhalb des Waldes oder gartnerisch genutzter Fla-
chen.

Daruber hinaus verhindert die Mal3nahme die Tétung von Ein-
zeltieren (8 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG).

V-2 | Lichtreduzierte und insektenschonende AuRenbe-

leuchtung FIA - -

Fir die AuRenbeleuchtungen (Hof-, Fassadenbeleuchtungen sowie an éffentlichen Straen) sind Leuchtmit-
tel mit geringen Ultraviolett (UV)- und Blauanteilen (Farbtemperaturen von 1700 K bis max. 2700 K) und in-
sektendichte Lampengehause zu verwenden und auf eine der Nutzung angepasste Zeitdauer zu beschran-
ken (z. B. durch Zeitschaltuhren, Dammerungsschalter, Bewegungsmelder). Die Leuchtkegel der Lampen
werden gezielt auf die Nutzflachen ausgerichtet (z. B. Leuchten mit Richtcharakteristik, abschirmende Ge-
h&use). Lichtemissionen in den oberen Halbraum und in die Horizontale mit Abstrahlwinkeln > 70° sind zu
vermeiden. Oberflachentemperatur des Leuchtengehéduses max. 40° C.

Hinweise fir die Erschlielungsplanung:

Vorrangige Nutzung von indirekter Beleuchtung, z. B. durch Reflektortechnik und farbliche Untergriinde fiir
einen hdheren Kontrast von Gefahrenpunkten und Verkehrsregelungen, um die Beleuchtungsstarke gering
zu halten.

Es werden kommunale Beleuchtungskonzepte empfohlen, die ein anlagenbezogenes Anforderungsprofil er-
stellen, aus dem sich der Bedarf, die situationsbedingte Beleuchtungsstéarke und Leuchtdichte fur 6ffentliche
und gewerbliche Beleuchtungsanlagen ergeben.

Begriindung: Ubernahme in B-Plan

§ 21 Abs. 3 NatSchG BW insektenfreundliche Beleuchtung an
offentlichen Stral3en, Wegen und Platzen

V-3 | Boden-/Grundwasserschutz in Bau-/Betriebsphase | - - B |W |K |[M |- -

Andienung des Gelandes uiber bereits bestehende (Zufahrts-)Stralen oder Baustraflen.

Befahrung nur bei trockenen Bodenverhaltnissen. Sind die Voraussetzungen fiir eine witterungsbedingte Be-
fahrbarkeit nicht gegeben, sind entsprechende lastenverteilende MalRnahmen fiir Baustraf3en, Baustellenein-|
richtungs- und andere Baunebenflachen zu treffen.

Einsatz von technisch einwandfreien, larmgedammten Baumaschinen und Baufahrzeugen mit Sicherungs-
systemen gegen den Austritt von Schmierstoffen und Hydraulikdl (technisch neuester Stand). Auffangwan-
nen und Bindemittel sind in ausreichender Menge und Kapazitat auf der Baustelle vorzuhalten.

Einsatz geeigneter, biologisch leicht abbaubarer Schmier- und Hydraulikéle

Im Havariefall mit Austritt schadlicher Stoffe in den Boden ist ein Bodenaustausch und eine fachgerechte
Entsorgung vorzusehen.

Im Bauablauf sind zum sachgemafRen Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmaterials
die DIN 18915 und DIN 19731 zu beriicksichtigen.

Bei Erdarbeiten ist Ober- und Unterbodenmaterial gemafR DIN 19731 getrennt abzutragen und qualitatser-
haltend getrennt zwischenzulagern und lagegerecht (Unter-/Oberboden) wieder einzubauen.
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Bei Bodenabtrag und Wiedereinbau sowie bei der Verwendung externer Substrate sind die Richtlinien der
BBodSchV, die Materialwerte und -klassen nach der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sowie die Regelungen
der Rechtsverordnung des Wasserschutzgebietes einzuhalten.

Bei der Errichtung der Anlagen ist das Entstehen von Wasserwegsamkeiten durch entsprechende Einbau-
technik sowie sorgféltiges Arbeiten zu vermeiden (Erosionsschutz).

Der Wiedereinbau von Boden vor Ort hat Vorrang vor Verwendung/Entsorgung auf3erhalb der Baustelle. Auf
die Anforderungen gem. § 3 bis § 6 BBodSchV wird verwiesen.

Bodenverdichtungen sind nach Bauende mit geeigneten Lockerungsverfahren zu rekultivieren

Begriindung: Hinweis zum B-Plan
Das entspricht den fachgesetzlichen Anforderungen.

Gesetzlicher Bodenschutz (BBodSchG, BBodSchV, EBV):
Schutz vor dem Eindringen von Schadstoffen in Boden und
Grundwasser. Vermeidung von Bodenverdichtungen auf zukiinf-
tigen Grinflachen mit Versickerungs- und Biotopfunktionen.

Die am Standort vorkommenden Bodentypen sind besonders
anfallig gegenliber Bodenverdichtung.

V-4 | Regenwasserversickerung - - - W | K |- - -

Kombination von Griin- und Verkehrsflachen mit Versickerungsfunktionen.

Anlage ausreichend bemessener, naturnah gestalteter Regenwasserriickhalte-, Versickerungs- und Ver-
dunstungsmulden im Zuge der Entwasserungsplanung und Anschluss an das bestehende 6ffentliche Ent-
wasserungsgrabensystem (WALD + CORBE Consulting GmbH, 2024).

Offene Fihrung, Rickhaltung, Zwischenspeicherung und dezentrale Versickerung von auf befestigten Fla-
chen (z. B. Dé&cher, Stral3en, Parkplatze, Wege) anfallendem Niederschlagswasser tiber die belebte Boden-
schicht in den benachbarten Griinflachen und Anschluss an die bestehende 6ffentliche Regenwasserkanali-
sation (WALD + CORBE Consulting GmbH, 2024).

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Regenwasserentwasserung ist das Gelande der einzelnen
Grundstiicke so zu gestalten, dass eine Ableitung der Niederschlagswasserabfliisse zu den 6ffentlichen Ab-
leitungstrassen - entsprechend den vorgesehenen Anschlusspunkten an die 6ffentlichen Ableitungstrassen -
maoglich ist.

Begriindung: Ubernahme in B-Plan

Reduzierung der Flachenversiegelung und teilweiser Funktions-
erhalt des gewachsenen Bodens (z. B. Filterung, Ausgleichskoér-
per im Wasserkreislauf).

Schadlose Beseitigung des Oberflachenwassers i. S. d. Was-
sergesetzes: Der gesammelte Abfluss von befestigten Flachen
wird hier zwischengespeichert und versickert. Bei ausreichende
Dimensionierung ist eine vollstandige Kompensation der Beein-
trachtigungen der Grundwasserneubildung und der Abflussver-
anderung zu erreichen. Durch die offene Versickerung werden
neben der klimatischen Ausgleichswirkung zudem Schad- und
Nahrstoffe aus der Luft und von befestigten Flachen aufgenom-
men, teilweise zuriickgehalten und durch die Bodenorganismen
abgebaut.

V-5 | Metalloberflachen 5 5 - W | - - - -

In besonderen Gefahrdungslagen (in diesem Fall oberflachennahes Grundwasser) Verbot von der Witterung
ausgesetzten Dachflachen mit Oberflachen aus Blei, Zink, Kupfer oder deren Legierungen ohne erosionsbe-
standige Beschichtung oder Behandlung, da im B-Plan eine oberflachige Regenwasserversickerung vorge-
sehen und keine Vorbehandlung méglich ist.
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Begriindung: Ubernahme in B-Plan

Diese Metalloberflachen stellen eine Quelle fur die Belastung
der Béden und des Grundwassers mit den genannten Schwer-
metallen dar. In besonderen Gefahrdungslagenwie in diesem
Fall, bei oberflachennah anstehendem Grundwasser sind als
Vorsorgemal3nahme die Risiken bei einer Regenwasserversi-
ckerung zu minimieren.

Hinweis: Die Versickerung von Niederschlagswasser von natiir-
lich oxidierenden (bewitterten), unbeschichteten kupfer- und
zinkgedeckten Dachern tGber Flachen oder Versickerungsmul-
den bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. In Wohn- und
Mischgebieten werden Ubliche Flachenanteile aus Kupfer und
Zink, wie z.B. Gauben, Eingangsiiberdachungen, Erker, Dach-
rinnen, etc., nicht als erlaubnispflichtig eingestuft.

V-6 | Begriinung nicht bebauter Grundstiicksflachen F |- B |W | K |- - -

Die nicht bebauten Grundstiicksflachen sind géartnerisch anzulegen und insektenfreundlich zu gestalten und
zu unterhalten, soweit diese nicht fiir eine andere zulassige Verwendung benétigt werden. Lose Material-
und Steinschiittungen (z. B. Schottergarten) sind unzulassig.

Eine flachige Bodenabdeckung iiber Folie, Vlies oder Gewebeauflagen ist als Grundstiicksversiegelung in
die im Bebauungsplan genehmigte Grundflachenzahl einzubeziehen.

Begriindung: Ubernahme in B-Plan

8§ 9 Abs. 1 LBO Die nichtliberbauten Flachen der bebauten
Grundstiicke missen Grinflachen sein

8§21 a NatSchG Es ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen
insektenfreundlich gestaltet werden und Gartenflachen vorwie-
gend begrunt werden.

Die flachige Abdeckung mit Folie und Mineralstoffen fordert die
Artenarmut in den Gérten. Die Austauschfunktionen Wasser —
Boden werden gestort; Kunststoffe werden in die Umwelt ge-
bracht. Die klimatische Ausgleichsfunktion ist Giber derartig ver-
siegelten Flachen vermindert.

V-7 | Versickerungsfahige Oberflachenbefestigungen - - B |W | K |- - -

Verwendung versickerungsfahiger Bauweisen (Schotterrasen, Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster, Split
0.a.) fur die Befestigung von Verkehrsflachen mit geringerem Verkehrsaufkommen bzw. ruhendem Verkehr
(Stellplatze, Feuerwehrzufahrten, Lagerplatze fiir nicht wassergeféhrdende Stoffe usw.) oder Wegen.

Begriindung: Ubernahme in B-Plan

Mit versickerungsfahigen Oberflachenbelage kénnen die Funkti-
onen des gewachsenen Bodens (z.B. Filterung, Ausgleichskor-
per im Wasserkreislauf, Pflanzenstandort) zumindest teilweise
erhalten werden.

Strukturreiche Oberflachen mit Fugen kdnnen Feuchtigkeit 1&n-
ger speichern und sorgen somit fir eine geringere Aufheizung
des Bodens. Hellere Bodenbelage reflektieren Strahlung starker
und speichern diese weniger, somit kommt es zu geringerer
Warmeabstrahlung.

V-8 | Dachbegriinung F |- B |W |K |[M|L -

Begrunung der flachgeneigten Dachflachen bis 15° Neigung mit einer mindestens 11 cm dicken Substrat-
schicht und einer artenreichen Mischung aus bodendeckenden, trockenheitsresistenten und pflegeextensi-
ven heimischen Grasern, Krautern und Sedum-Arten (extensive Dachbegriinung).

Hinweis fur die Artenauswahl: Empfehlungen der Bayerischen Landesanstalt fir Weinbau und Gartenbau zu
extensiven Dachbegrinungen (LWG, 2005).
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Kombination von Dachbegriinung mit Photovoltaik-Anlagen.

Begriindung: Ubernahme in B-Plan

Dachbegriinungen haben positive Wirkungen auf das lokale
Kleinklima und wirken als zusétzlicher Ausgleichskérper im
Wasserkreislauf (begriinte Dachflachen haben gegeniiber unbe-
grinten Déchern einen etwa halbierten Abflusskoeffizienten).

Um als BodenschutzmaBnahme angerechnet zu werden, muss
die Substrat-Mindestmé&chtigkeit 20 cm betragen.

Die Artenauswahl gem. den Empfehlungen der LWG zu extensi-
ven Dachbegrinungen (LWG, 2005) hat gegeniiber den Stan-
dard-Saatmischungen einen hohen Mehrwert fiir die Biodiversi-
tat.

V-9 | Vermeidung von Vogelschlag an Glasflachen F [A |- - - - - -

Beim unverzichtbaren Bau grof3er Fensterfronten, Fassadendéffnungen und Balkone > 2 m2 Glasflache und
> 50 cm Breite ohne Leistenunterteilung sind geeignete Malinahmen und Materialien gemaR dem Stand der
Technik zu ergreifen bzw. zu verwenden, um Vogelschlag an Glasflachen zu vermeiden. Das umfasst insbe-
sondere:

Verwendung von Glas mit geringem Auf3enreflexionsgrad < 15 % (Schmid, 2016) zur Reduzierung von Spie-
gelungen. Eine dadurch entstehende Durchsicht ist durch halbtransparentes (bearbeitetes bzw. geféarbtes)
Glas, Folien oder Muster zu vermindern.

Ausschlie3liche Verwendung der hochwirksamen Muster, die durch genormte Flugtunneltests gepriift wor-
den sind (Kategorie A der dsterreichischen Norm ONR 191040 zur Verwendung im deutschsprachigen
Raum).

Einzelne Greifvogel-Silhouetten Fenstern sowie UV-Markierungen sind nach aktuellem Erkenntnisstand nichg
ausreichend wirksam und somit ungeeignet.

Zum aktuellen Stand der Technik siehe Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten http://www.vogel-
schutzwarten.de/glasanflug.htm, Schweizerische Vogelwarte Sempach https://vogelglas.vogelwarte.ch sowie
Wiener Umweltanwaltschaft https://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflae-
chen.

Der Nachweis ist mit den Unterlagen zum Bauantrag vorzulegen bzw. liegt bei verfahrensfreien Vorhaben in
der Verantwortung des Bauherrn.

Begriindung: Ubernahme in B-Plan

Végel sind nicht in der Lage durchsichtige sowie spiegelnde
Glasfronten als Hindernis wahrzunehmen (Schmid, Doppler,
Heynen, & Rossler, 2012). Betroffen sind sowohl ubiquitére,
aber auch seltene und bedrohte Arten. Der Vogelschlag an Glas
stellt somit ein signifikantes Tétungsrisiko dar. Das Kollisionsri-
siko lasst sich durch o.g. MalRnahmen deutlich reduzieren. Ein
Gefahrdungspotenzial liegt bei ungeteilten Glasflachen ab 2 m2
GroRe und mehr als 50 cm Breite vor (NABU, 2021). Zur unge-
niigenden Wirksamkeit von Greifvogelsilhouetten und UV-Mar-
kierungen liegen aktuelle Erkenntnisse vor (BUND, 2017).

V-10 | Larmimmissionsschutz an Gebauden - - - - - M |- -

In allen RAumen mit schutzbedirftiger Nutzung im Einwirkungsbereich des Stralenverkehrslarms der Manf-
red-Hildenbrand-StrafRe sind Schallschutzmaflinahmen erforderlich.

»Grundsétzlich kommen folgende MalRnahmen zum Schallschutz in Betracht:

1. Raumliche Trennung zwischen Schallquellen und schutzbedrftigen Nutzungen (Trennungsgrundsatz)
2. Aktiver Schallschutz (wie beispielsweise Larmschutzwalle oder -wande)

3. Passiver Schallschutz (bspw. Schallschutzfenster)

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist zu prifen, welche SchallschutzmalRnahmen im vorliegenden
Fall angemessen sind.” (Ingenieurbiro fiir Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dréscher, 2024b)
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Begriindung: Ubernahme in B-Plan

Bei der Errichtung von Raumen mit schutzbediirftiger Nutzun-
gen ist die Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 18005
Beiblatt 1 von 55 dB(A) im Tag- und 45 dB(A) im Nachtzeitraum
anzustreben.

Beriicksichtigung TA-Larm

V-11 | Geruchsimmissionsschutz an Gebauden - - - - - M |- -

Schutzbediirftige Raume von Wohnbebauung, die an Bereiche mit einer Jahresgeruchsstundenhaufigkeit
von = 15 % angrenzen, sind mit einer Au3enluftansaugung von abgewandten Fassaden zu beliiften (Beluf-
tungsanlage)

Begriindung: Ubernahme in B-Plan

Bei der Errichtung von Raumen mit schutzbediirftiger Nutzun-
gen ist in diesem Fall (Ubergangsbereich zwischen Landwirt-
schaft und AuRenbereich) die Einhaltung der Gemengelagere-
gelung nach Nr. 3.1 Anhang 7 TA Luft 2021 der im Kommentar
zum Anhang 7 der TA Luft /3/ genannte Zwischenwert von

< 15 % vorgeschrieben.

V-12 | Mindestabstand zwischen Zaun und Boden F A - - - - - -

Z&aune missen mit ihrer Unterkante mind. 15 cm Abstand vom Boden haben. Die Verwendung von Stachel-
draht ist im bodennahen Bereich unzulassig. Die Zaunanlage ist aus Iuft-, licht- und kleintierdurchlassigen
Strukturen, wie z.B. Maschendraht- oder Stabgitterzaun, herzustellen. Alternativ sind bei bodenebener Er-
richtung des Zauns Réhren oder andere geeignete MalRnahmen vorzusehen, die die Durchlassigkeit fiir
Kleinsauger gewabhrleisten.

Begriindung: Hinweis zum B-Plan

Eine Einzaunung hat bei der Uberplanten FlachengréRe eine
Barrierewirkung fur die Tierwelt, insbesondere fiir Mittel- und
Kleinsauger wie z. B. Feldhase, Fuchs oder Igel. Der Mindest-
abstand gewahrleistet die Durchgangigkeit des Gebiets fir
diese Tiere.

V-13 | SchutzmalRnahmen fir Amphibien F A 5 - - - - -

Vor Beginn der Trockenlegung ist ein Amphibiensicherungskonzept (OBB) umzusetzen:

Aktive AbfangmaRnahme:

Abpumpen des Timpels erst ab Mitte Februar bis Anfang Oktober, witterungsabhangig bei frostfreien
und feuchten Wetterverhéltnissen (Beginn Aktivitdtsperiode), um die Winterruhe nicht zu stéren. Amphi-
bien sowie Laich werden wahrenddessen vorsichtig abgekeschert und in den neu angelegten Tumpel fir
die naturschutzfachliche MaRnahme V2 (siehe Kap. 7, Tab. 17) umgesiedelt.

Zur Vermeidung einer erneuten Wasseransammlung durch Niederschlage und der damit verbundenen Ge-
fahr einer Wiederbesiedlung durch Amphibien wird empfohlen, den Timpel zeitnah nach Beginn der Mal3-
nahme zu verfillen.

Riuckwanderungsverhalten:

Grasfrosch und Erdkréte sind weitgehend standorttreu, nutzen aber nachweislich auch benachbarte Ersatz-
gewasser (Reading, Loman, & Madsen, 1991; Denoél, Dalleur, Langrand, Besnard, & Cayuela, 2018). —
Der neu angelegte Tumpel in Malnahme V2 kann bei einer Umsiedlung somit erfolgreich angenommen
werden.

Einwanderung wahrend Bauphase:
Sollten nach dem Umsiedeln wahrend der Bauphase Amphibien im Baufeld festgestellt werden, missen
weitere MalRnahmen mit der OBB abgesprochen werden.

Fachliche Begleitung:
Umsetzung unter Anleitung einer 6kologischen Fachkraft, inkl. Dokumentation.

Begriindung: Ubernahme in B-Plan
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Vermeidung der Tétung oder erheblichen Stérung von Gras-
frosch und Erdkrote gemaf § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.

Verhinderung des Eintrags von Amphibien in den Baustellenbe-
reich und den Baustellenverkehr.

6. Eingriffs-/Ausgleichsbilanz

Fur Boden und Biotope erfolgt eine quantitative Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich nach
der Okokontoverordnung (OKVO) Baden-Wiirttembergs (MUNV, 2010). Fir die ubrigen
Schutzguter, fur die eine solche anerkannte Bilanzierungsmethode nicht vorliegt, erfolgt diese
verbal-argumentativ.

6.1. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Im geplanten Bebauungsplan ,Brahl 111 ist ein Wohngebiet mit einer GRZ von 0,4 geplant.
Durch Uberschreitungsmaglichkeiten in Bereichen der geplanten Tiefgaragen (um 90 %) so-
wie sonstigen Nebenanlagen (um 60 %) ergibt sich innerhalb der geplanten Wohnbauflachen
eine Uberbaubare Flache von 11.152 m? und nicht Gberbaubaren Freiflachen von 5.743 m2.
Des Weiteren sind eine StralRenverkehrsflache, Entwasserungsgraben sowie eine Griinflache
geplant. Auf der gesamten Flache besteht bisher kein Baurecht, weshalb fiir die Bilanzierung
die tatséchlich vorgefundenen Biotop- und Nutzugstypen als Bestandswerte herangezogen
wurden.

Es sollen 8 Einzelbdume innerhalb der als Wohnbebauung festgesetzten Flache entlang der
StralRen gepflanzt werden.

Der ermittelte Kompensationsbedarf fir dauerhafte Veranderungen der Biotop- und Nutzungs-
typen durch das geplante Bauvorhaben betragt 255.347 Okopunkte, siehe Tab. 13.

Fur die vollstandige Kompensation ist ein planexterner Ausgleich erforderlich.
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Tab. 13: Rechnerische Bilanz fiir Eingriffe in Biotope
Kompensationsbedarf Biotope gem. OkokontoVO BW
Biotoptyp Bestand W?gjt;?rzzl]ne Flache [mZ] Wert [OP/m?] Ges[agnpt]wert
12.60|Graben 3-| 13 |-27 126 13 1.642
13.20|Tumpel oder Hile 13- 26 |-53 65 26 1.694
33.23|Nasswiese basenarmer Standorte 14-| 26 |-39 289 26 7.517
33.41|Fettwiese mittlerer Standorte 8-| 13 |[-19 1.902 10 19.016
Beweidete Fettwiese (Pferdebeweidung) mit Stérzeigern, Abwertung um 0,8
33.41|Fettwiese mittlerer Standorte 8-| 13 |-19 4.900 16 78.400
Fettwiese mit vereinzelten Magerkeitszeigern, Aufwertung x 1,2
33.41|Fettwiese mittlerer Standorte 8-[ 13 |-19 8.307 13 107.995
33.43|Magerwiese mittlerer Standorte 12-[ 21 |-32 2514 21 52.799
33.71|Trittpflanzenbestand [alle Untertypen] 4 |-12 110 4 439
34.56|Rohrglanzgras-Réhricht 10-| 17 |-48 200 17 3.406
34.62|Sumpfseggen-Ried 10-| 17 |-48 411 17 6.989
35.63|Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte 9-| 11 |-18 21 11 228
37.11|Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation 4 6.618 4 26.472
41.22|Feldhecke mittlerer Standorte 10-| 17 [-27 58 17 978
43.11|Brombeer-Gestripp 7-1 9 |[-18 107 9 963
43.14|Rosen-Gestripp (aus niedrigwiichsigen Arten) 11-| 14 |-25 11 14 159
60.21|Vollig versiegelte Stral3e oder Platz 1 22 1 22
60.61|Garten [alle Untertypen] 6 |-12 35 6 211
Summe: 25.662 m?2 308.719 OP
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(Planung abzgl. Bestand):

Zuschléage fur Einzelbdume (Anzahl*Stammumfang) | [St] [Umfang]
45.30a |Einzelbdaume [Anzahl Baume] auf sehr gering— bis geringwertigen 4- 8 1 94 8 752
45.30b|Einzelbdume [Anzahl Bdume] auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41, 3-[ 6 4 98 6 2.352
45.30c |[Einzelbdaume [Anzahl Baume] auf mittel- bis hochwertigen Biotoptypen 2-| 4 4 51 4 816
Summe: Summe Zuschlage: 3.920 OP
Summe Bestand:  312.639 OP
. lante Nutzung/ | Wertspanne , Wert Gesamtwert
Biotoptyp Planun gepia .. Flache [m? .. ..
Ptyp g rechtlicher Zustand [OP/m?] [m?] [OP/m?] [OP]
60.10|Von Bauwerken bestandene Flache Uberbaubare Flachen ikl 1 11.152 1 11.152
zulassiger Nebenanlagen
60.20|Stral3e, Weg oder Platz Verkehrsflachen 1 3.966 1 3.966
60.50|Kleine Griinflache [alle Untertypen] Enwaﬁsemngsgrabe” und 4 |-8 10.543 4 42.173
rinflachen
Summe: 25.662 m?2 57.291 OP
Umfang [cm]
- A " > 1 =
Zuschlage fur Baume (Anzahl*Stammumfang) Stitok Wertspanne 2 % o Wert Gesamtwert
. » S T = . , .
*mittlerer Zuwachs in 25 Jahren [cm] [OP/m?] E § o [OP/m?] [OP]
ol N >
Einzelbaume [Anzahl Baume] auf sehr gering—
45.30a|bis geringwertigen Biotoptypen (33.60, 33.80, 8 4- 8 18 | 65 83 8 5.312
35.30, 37.11, 37.30, 60.20, 60.50, 60.60)
Summe Planung: 57.291 OP
Summe Bestand (s.0.):  312.639 OP
Kompensation 955347 OP

Es besteht Kompensationsbedarf.
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6.2. Schutzgut Boden und Flache

Im Bestand wird der tatsé&chlich vorhandene Zustand des Bodens (Bewertung nach ALB) zur
Bilanzierung herangezogen.

Der ermittelte Kompensationsbedarf fiir die Bodeneingriffe betragt 215.764 Okopunkte, siehe
nachfolgende Tab. 14.

Fur die vollstandige Kompensation ist ein planexterner Ausgleich erforderlich.
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Tab. 14: Rechnerische Bilanz fiir Eingriffe in den Boden
Kompensationsbedarf Boden gem. LUBW 2012
Bodenfunktionen _
Bodentyp Bestand NATBOD = NatUrI.iche Boden_fruchtbarkeit . Fliche Ge(sglir:)twuer:tk;S:UG
(gem. ALB) AKIWAS = Ausgleichskorper im Wasserkreislauf p
FIPU = Filter und Puffer fir Schadstoffe Bodenwert x 4)
NATVEG = Sonderstandort fiir nat. Vegetation
Klassenzeichen Ausgangs- | \\Tteop | AKIWAS | FIPU NATVEG [m?] Wert [OP]
zustand Bodentyp

L#1#a#2 Uberpréagt 2 3 2,5 8 8 2,50 77
IS#3#AI unverandert 2 3 15 8 16 2,17 143
L#1#a#2 unverandert 3 3 2,5 8 3.528 2,83 39.932
IS#3#AI unverandert 2 3 15 8 12 2,17 104
L#1#a#2 unverandert 2 3 2,5 8 6 2,50 62
L#1#a#2 unverandert 3 3 2,5 8 2.774 2,83 31.397
L#1#a#2 unverandert 3 3 2,5 8 2.989 2,83 33.840
L#2#a#?2 unverandert 2 3 2,5 8 1.218 2,50 12.177
ISH2#a#2 unverandert 2 3 15 8 195 2,17 1.690
ISH2#a#2 unverandert 2 3 15 8 1.877 2,17 16.291
L#2#a#2 unverandert 2 3 2,5 8 82 2,50 824
L#2#a#?2 unverandert 2 3 2,5 8 1.866 2,50 18.655
L#2#a#?2 unverandert 2 3 2,5 8 3.182 2,50 31.820
L#2#a#2 unverandert 2 3 2,5 8 78 2,50 785
L#2#a#2 unverandert 2 3 2,5 8 62 2,50 622
L#2#a#2 unverandert 2 3 25 8 1.131 2,50 11.310
L#2#a#?2 unverandert 2 3 2,5 8 2.286 2,50 22.862
L#1#a#2 unverandert 3 3 2,5 8 1.195 2,83 13.523
L#1#a#2 unverandert 3 3 2,5 8 1.537 2,83 17.401
L#1#a#2 unverandert 3 3 2,5 8 1.500 2,83 16.982
L#1#a#2 unverandert 3 3 2,5 8 120 2,83 1.356
Summe Bestand: 25.662 m? 271.854 OP
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Boden Planung Bodenfunktionen Flache Gesamtwert im UG
Nutzung/Versiegelung | Zielzustand [NATBOD|AKIWAS| FIPU NATVEG [m?] Bo\éjveirttyp [OP]

Offentliche und private

Grinflachen, Uberpragt 1 1 2 3 10.543 1,33 56.090
Entwasserungsgraben

ve.r.3|egelte/uberbaute wllversiegelt 0 0 0 nicht 3 oder 4 15.119 0,00 0

Flachen, StraRen

Summe Planung Boden: 25.662 m2 56.090 OP

Summe Bestand Boden (s.0.): 271.854 OP

Kompensation Boden -215.764 OP
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6.3. Bilanz Schutzgebiete und -objekte — Antrag auf Ausnahme nach
§ 30 Abs. 3 BNatSchG

Die nachfolgenden Eckdaten der gesetzlich geschiitzten Offenland-Biotope sind den Datener-
hebungsbogen der LUBW entnommen (LUBW, 2023) und Tab. 15 und Tab. 16

Offenland-Biotopkartierung Baden-Wirttemberg

Biotopname: Glatthaferwiese im Brihl S Haslach

Flache: 0,9584 ha, Magere Flachland-Mahwiese (100 %)
Biotopnummer: 377143170342

Naturraum: Mittlerer Schwarzwald

Flurstiick-Nr.: Teile von 1092, 1072, 1073, und 1096 und 1095 komplett
Erfassung: 21.08.2016

Tab. 15: Arten im Gesamtbiotop , Glatthaferwiese im Brihl S Haslach”

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Jahr
Holcus lanatus Wolliges Honiggras 2016
Hypochaeris radicata Gewohnliches Ferkelkraut 2016
Knautia arvensis Acker-Witwenblume 2016
Leontodon hispidus Rauer Léwenzahn 2016
Leucanthemum ircutianum Wiesen-Margerite 2016
Lotus corniculatus Gewdhnlicher Hornklee 2016
Lychnis flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 2016
Lysimachia nummularia Pfennigkraut 2016
Pimpinella major GroR3e Pimpernell 2016
Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 2016
Prunella vulgaris Kleine Brunelle 2016
Ranunculus acris Scharfer Hahnenful3 2016
Sanguisorba officinalis GroRRer Wiesenknopf 2016
Trifolium repens WeilR-Klee 2016

Biotopbeschreibung 2016:

Artenreiche wechselfrische Glatthaferwiese in ebenem Gelande sudlich von Haslach. Die
Struktur ist typisch dreischichtig mit jeweils mafig dichten Unter- und Mittelgrasschichten und
einer liickigen Obergrasschicht. Der Bestand ist gepragt von zahlreichen Magerkeitszeigern
wie Rotschwingel, Rauher Lowenzahn und Wiesen-Margerite, Wiesenarten mittlerer Standorte
wie GroRe Pimpernell und Kriechender Ginsel und Wechselfeuchtezeigern (Grol3er Wiesen-
knopf). Stellenweise treten im westlichen Teil kleinflachig Magerkeitszeiger zurtick (hier ten-
diert die Auspragung zu ,mafiig artenreich“). Storzeiger treten nicht in beeintrachtigender
Menge im Bestand auf. RegelméRig gemahter Bestand, keine Hinweise auf Beweidung oder
zu seltene/zu haufige Mahd.

Die Biotopbeschreibung von 2016 ist noch zutreffend, im Vergleich zum Jahr 2016 hat sich die
Ausdehnung der Flache geringfligig verschoben, und die FlachengréRe geringfligig
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verkleinert, der Ausgleich findet daher fir den 2016 festgestellten Zustand statt (vgl. Tab. 13
und Abb. 5.).

Beeintrdchtigung Biotop

Durch das geplante Bauvorhaben wird der westliche Teil des Biotops von rund 0,25 ha Uber-
plant. Fir die Flache muss ein gleichwertiger Ersatz geschaffen werden.

Ausgleichsflachen / Umsetzung

Als Ausgleichsflache dient, das Flurstiick 1419 von rund 0,29 ha, welches ca. 500 m nord-
Ostlich des Uberplanten Biotops liegt, und in eine artenreiche Magerwiese (FFH-Mahwiese)
entwickelt werden soll, siehe Abb. 23.

Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen wird die in Anspruch genommene Bio-
topflache gemalf § 33 NatSchG (8 30 BNatSchG) in ihrer Funktionalitat wiederhergestellt. Eine
detaillierte Beschreibung der Malinahmen finden Sie in Kapitel 7.

Offenland-Biotopkartierung Baden-Wirttemberg
Biotopname: Feuchtbiotopkomplex Brihl

Flache: 0,1780 ha, bestehend aus Tumpel oder Hile (2 %), Nasswiese basenarme Standorte
(65 %), Schlankseggen-Ried (15 %), R6hricht des Grofen Wasserschwadens (15 %)

Und Kleinrdhricht (3 %)

Biotopnummer: 177143171479

Naturraum: Mittlerer Schwarzwald

Flurstiick-Nr.: Teile von 1084, 1091, 1089 und 1088
Erfassung: 06.10.2016

Tab. 16: Arten im Gesamtbiotop , Feuchtbiotopkomplex Brihl*

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Jahr
Carex acuta Schlank-Segge 2016
Glyceria fluitans Flutender Schwaden 2016
Glyceria maxima Wasser-Schwaden 2016
Juncus acutiflorus Spitzblitige Binse 2016
Lemna minor Kleine Wasserlinse 2016
Lotus pedunculatus Sumpf-Hornklee 2016
Myosotis nemorosa Hain-VergiBmeinnicht 2016
Ranunculus acris Scharfer Hahnenfu3 2016
Ranunculus repens Kriechender Hahnenful 2016
Sanguisorba officinalis GroRRer Wiesenknopf 2016
Scirpus sylvaticus Wald-Simse 2016
Senecio aquaticus Wasser-Greiskraut 2016
Sparganium erectum Aufrechter Igelkolben 2016
Trifolium pratense Rot-Klee 2016
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Biotopbeschreibung: 2016:

Feuchtbiotopkomplex mit Wasserschwaden-Rohricht, Waldbinsen-Wiese und Schlankseggen-
Riedern sowie 2 kunstlich angelegten Tumpeln mit einem Kleinréhricht des Flutenden Schwa-
dens. Das dichtwiichsige Wasserschwaden-Roéhricht ist ca. 3 m breit und wéachst innerhalb
und beidseits eines Grabens in NO-SW- und in NW-SO-Richtung. In der Ecke des Rdhrichts
bzw. des Grabens wurden zwei kleine eutrophe Timpel angelegt, deren Wasseroberflachen
mit der Kleinen Wasserlinse bedeckt sind. An den flachen Ufern und zum Teil auch innerhalb
der flachen Gewasser wachst mit hoher Deckung Flutender Schwaden, lokal auch Aufrechter
Igelkolben. Die Uferbereiche werden zusammen mit der angrenzenden Wiese gemaht. Im
nordwestlichen Bereich wachst eine Waldbinsen-Wiese auf sehr sumpfigem Grund. Zum Kar-
tierzeitpunkt (zweiter oder dritter Aufwuchs) bildeten wenige Bliten von Rot-Klee und Wasser-
Greiskraut den Bluhaspekt. Neben der vorherrschenden Spitzblitigen Binse sind Arten der
Nasswiese, wie u.a. Hain-Vergissmeinicht und Sumpf-Hornklee sowie typische Arten mittlerer
Wirtschaftswiesen, wie insbesondere Scharfer Hahnenful? und Rot-Klee, beigemischt. Stellen-
weise finden sich innerhalb der Waldbinsen-Wiese Schlankseggen-Rieder, ebenfalls mit Bei-
mischung der fiir die Waldbinsen-Wiese genannten Arten

Die Biotopbeschreibung von 2016 ist nicht mehr zutreffend, bei der Kartierung im Jahr 2023
hat sich ein geringeres Flachenausmal? des geschiitzten Biotops ergeben sowie ein verringer-
tes Arteninventar (vgl. Tab. 13 und Abb. 5 sowie Kap. 3.1). Fir den Ausgleich wird der Umfang
der Kartierung der LUBW aus dem Jahr 2016 herangezogen

Beeintrdchtigung Biotop

Durch das geplante Bauvorhaben wird das gesamte Biotop Uberplant. Fir eine Flache von
0,1780 ha muss ein gleichwertiger Ersatz geschaffen werden.

Ausgleichsflachen / Umsetzung

Als Ausgleichsflache dient, das Flurstiick 1039 von rund 0,28 ha, welches nur ca. 100 m sud-
westlich des Uberplanten Biotops liegt, und in einen Komplex aus Nasswiese, Tumpel und
Feuchtgebiisch entwickelt werden soll, siehe Abb. 24.

Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen wird die in Anspruch genommene Bio-
topflache geman § 33 NatSchG (8 30 BNatSchG) in ihrer Funktionalitat im unmittelbaren rdum-
lichen Zusammenhang wiederhergestellt. Eine detaillierte Beschreibung der Malinahmen fin-
den Sie in Kapitel 7. Fur die Wiederherstellung wurde eine Flache gewahlt, die quantitativ
groler ist als die beeintrdchtigte Flache, um den Faktor der Entwicklungszeit bis zur vollstan-
digen Wiederherstellung der naturschutzfachlichen Wertigkeit angemessen zu bericksichti-
gen.

6.4. Fazit schutzgutlbergreifende Bilanz

Nach schutzgutiibergreifender Verrechnung (255.347 Okopunkte fiir das Schutzgut Biotope +
215.764 Okopunkte fiir das Schutzgut Boden) besteht ein Gesamtkompensationsbedarf von
ca. 471.111 Okopunkten. Darin enthalten sind die nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzte
Biotope: 0,25 ha FFH-Mahwiese sowie 0,178 ha Feuchtbiotopkomplex.
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7. Malnahmen zum Ausgleich und Ersatz

Tab. 17: Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Al | Entwicklung von Magerwiese FIA|-|-|-|-1-1-1]-]|-

Flurstiick 1419, Gemarkung Haslach
Flachengrol3e: ca. 0,29 ha
Eigentimer: Stadt Haslach

\

N

A RR
Abb. 23: Abgrenzung der MaBnahmenflache ,, Entwicklung zu Magerwiese" im Luftbild
MafRnahmenflache rot umrandet, Quelle Luftbild: LUBW, 2024

Malinahmenbeschreibung:

Umstellung der Bewirtschaftung hin zu einer zweischirigen Mahd mit Abrdumen der Flache, ohne
Diingung. Der erste Schnitt soll friih (Mai) durchgefihrt werden, um das Verhaltnis von Grasern zu
Krauter zugunsten der Krauter zu verschieben. Eine Nachsaat der Flache mit geeignetem, reinem
Krauter-Saatgut (ohne Leguminosen) kann nach Bedarf erfolgen. Der Erfolg der Mal3hahme wird
durch ein Monitoring kontrolliert, um ggf. die zielfUhrende Pflege anpassen zu kdnnen.

Zielzustand:

Durch die Malinahme wird eine Fettwiese, durch eine geeignete Pflege (siehe Malinahmenbeschrei-
bung) und falls nétig einer Nachsaat zu einer artenreichen Magerwiese (FFH-Mahwiese) entwickelt.

Aufwertungspotenzial:

Biotoptyp Bestand Flache in m2 |OP/m2 | Okopunkte Bestand
33.41 - Fettwiese mittlerer Standorte 2.900 13 37.700
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Biotoptyp Planung Flache in m2 |OP/m2 | Okopunkte Planung
33.43 - Magerwiese mittlerer Standorte 2.900 21 60.900
Bilanz 23.200
Begrindung:

Kompensation von gesetzlich geschiitzten Biotopen 830 BNatSchG/ § 33 NatSchG BW.
Ausgleich nach Landesnaturschutzgesetz.

Monitoring:

Ein Monitoring ist fur die Ausgleichsflache ist erforderlich. Durch jahrlich mehrmalige Begehung der
Flache ist der Entwicklungszustand zu kontrollieren und die Entwicklungspflege daran anzupassen,
bis der Zielzustand der Ma3nahme erreicht wurde. Ein Mindestzeitraum von 5 Jahren wird festge-
setzt. Die erste jahrliche Begehung sollte im Mai stattfinden. Bei Abweichungen der angestrebten
Funktion sind folgende Malinahmen des Risikomanagements vorgesehen:

a. Aufwertung der festgelegten MaRnahmenflache

b. VergréRerung der festgelegten MaRnahmenflache
C. Suche einer anderen Malinahmenflache

d. ggf. Kombinationen aus a) bis c)

A2 | Herstellung eines Feuchtbiotopkomplex FIA| - -|-1-|-1|-1-]-

Flurstiick 1039, Gemarkung Haslach
Flachengro3e: 0,28 ha
Eigentimer: privat

i

B,

Abb. 24: Abgrenzung der MaBnahmenflache , Herstellung eines Feuchtbiotopkomplex” im Luftbild
MafRnahmenflache rot umrandet, Quelle Luftbild: LUBW, 2024
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Malnahmenbeschreibung:

1. Zurickdrangen des Brombeergestripps z. B. durch Beweidung (empfohlen: Ziegen-Dauerbe-
weidung)

2. Rodung der Gehdlze auf der Flache inkl. Wurzeln; Erhalt der Grauweiden im nérdl. Teil

3. Anlage eines ca. 0,7 bzw. 0,5 m tiefen Timpels. Alle Béschungen 1:6 und flacher. Die Wasser-
fuhrung ergibt sich durch eine Tonabdichtung in Verbindung mit den Niederschlagen.

4. Entwicklung von Nasswiese durch M&hgutibertragung oder Wiesendruschansaat

Entwicklungspflege der Nasswiese durch jahrlich mehrmalige Mahd. Zeitpunkte und Haufigkeit
der Pflegemahden sowie die Dauer der Entwicklungspflege insgesamt wird aus dem jahrlich
mehrmals durch geschultes Fachpersonal kontrollierten Entwicklungszustand der Vegetation
abgeleitet

Zielzustand:

Durch die Erstmaf3nahmen und die Dauerpflege wird ein Komplex aus Nasswiese, Tumpel und
Feuchtgebisch hergestellt und erhalten.

Aufwertungspotenzial:

Biotoptyp Bestand Flache in m2 OP/m? Okopunkte Bestand
43.11 - Brombeer-Ge- | 1.800 9 16.200

stripp

44.11 - Gebusch mit 1.000 13 13.000

naturraum- oder
standortuntypischer

Artenzusammenset-

zung*

Biotoptyp Planung Flache in m2 OP/m?2 Okopunkte Planung
33.20 - Nasswiese 2.200 26 57.200

34.22 - Vegetation ei- | 200 21 4.200

ner Schlammbank
oder eines Teichbo-

dens**

42.31 - Grauweiden- 400 23 9.200
oder Ohrweiden-

Feuchtgebisch

Bilanz 41.400

* Normalwert: 10 OP/m2, Zuschlag Anteil der standorttypischen Arten 50-70 %: +3 OP/m2: ergibt
13 OP/m?

** Normalwert: 26 OP/m?2; Abzug Bodeneingriff: -4 OP/m2 : ergibt 21 OP/m2

Begrindung:

Kompensation von gesetzlich geschiitzten Biotopen 830 BNatSchG/ § 33 NatSchG BW
Naturschutzrechtliche Kompensation

Monitoring:

Ein Monitoring ist fur die Ausgleichsflache ist erforderlich. Durch jahrlich mehrmalige Begehung der
Flache ist der Entwicklungszustand zu kontrollieren und die Entwicklungspflege daran anzupassen,
bis der Zielzustand der Ma3nahme erreicht wurde. Ein Mindestzeitraum von 5 Jahren wird festge-
setzt. Die erste jahrliche Begehung sollte im Mai stattfinden. Bei Abweichungen der angestrebten
Funktion sind folgende Malinahmen des Risikomanagements vorgesehen:

a. Aufwertung der festgelegten MaRnahmenflache
b. VergréRerung der festgelegten MaRnahmenflache
C. Suche einer anderen MalRnahmenflache
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d. ggf. Kombinationen aus a) bis c)

A3 33 Hofstetter Talbach

Flurstiick 942, Gemarkung Haslach
Eigentimer: Stadt Haslach

SE

Abb. 25: Lage der MaRnahme , 33 Hofstetter Talbach* im Luftbild
Lage Malinahme rot, Quelle Luftbild: Kappis Ingenieure GmbH, 2024

MaRnahmenbeschreibung:

gungsplanung (Wald+Corbe, Dezember 2015).
Zielzustand:

Aufwertungspotenzial:

Rickbau des Absturzes und der bestehenden Fischaufstiegshilfe, sowie Neubau des Raugerinnes
am Hofstetter Talbach, stdlich des Neubaugebiets Briihl 1l, gemaR Erlauterungsbericht Genehmi-

Schaffung eines durchgéngigen FlieRgewéassers ohne Wanderungshindernisse.

Biotoptyp Bestand Flache in mz2 OP/m2 Okopunkte Bestand
12.21 - MaRig ausgebauter Bachabschnitt, | _ _
mit Wanderungshindernis
Biotoptyp Planung Flache in m2 OP/m?2 Okopunkte Planung
12.21 - MaRig ausgebauter Bachabschnitt, | _ _
durchgéngig

- . Kosten S
Herstellungskosten Okopunkte je € © Umrechnung in OP
Raue Rampe, Durchgéngigkeit 4 143.500 |574.000
Bilanz Qg;?;f‘i%hg‘;a' . 574.000

= Davon 398.292 Okopunkte fir Briihl 11l

Bresch Henne Muhlinghaus Planungsgesellschaft

22045 4



B-Plan ,Bruhl I11* — Umweltbericht — Seite 59

Begrindung:
Verbesserung der 6kologischen Qualitdt des Gewassers und naturschutzrechtliche Kompensation

A4 | 34 Vorderer Stricker Il FIA[- |- |- 1]-1|-1-/1-/]-

Flurstiick 617, Gemarkung Haslach
FlachengroRRe: ca. 0,2102 ha

Eigentimer: Stadt Haslach

i 6\VorderernStrickerdl

Abb. 26: Abgrenzung der MaRBnahmenflache ,34 Vorderer Stricker 1I* im Luftbild
MaRnahmenflache gelb umrandet, Quelle Luftbild: Kappis Ingenieure GmbH, 2024

MalRnahmenbeschreibung:

2017/2018 wurde mit der Umwandlung eines reinen Fichtenbestands in einen gestuften
Laubwald zur Verbesserung der Strukturvielfalt und 6kologischen Wertigkeit begonnen, die
Entwicklungsdauer betragt 25 Jahre

Zielzustand:
Schaffung eines arten- und strukturreichen Laubwaldes mit hoher 6kologischer Wertigkeit

Aufwertungspotenzial:

Biotoptyp Bestand Flache in m2 OP/m2 | Okopunkte Bestand
59.40 - Nadelbaum-Bestand 2.102 11 23.122
Biotoptyp Planung Flache in m2 OP/m2 | Okopunkte Planung
42.20 - Gebiisch mittlerer Standorte 2.102 22 46.244

Bresch Henne Muhlinghaus Planungsgesellschaft 22045_4



B-Plan ,Brihl ¢ — Umweltbericht — Seite 60

Ausgleichska- 23121

Bilanz IR
pazitat in OP

=>» Davon 8.219 Okopunkte fiir Briihl 111

Begrindung:

Kompensation nach Naturschutzgesetz und Okokontoverordnung

7.1. Fazit

Durch die MaRnahmen zum Ausgleich und Ersatz kénnen 471.111 OP (BT) generiert werden.
Damit ist der Eingriff fir beide Schutzgtiter jeweils kompensiert.

Tab. 18: Zusammenfassung externer Ausgleich

Kompensationsbedarf |Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt | Boden

nach erfolgter rechnerischer Einbeziehung der planinternen Kompensationsmafinahmen (Pflanzung von 8
Einzelbaumen sowie Ausgleich fur den Verlust der geschitzten Biotoptypen, einer FFH-Mahwiese (A1) und
eines Feuchtbiotopkomplex (A2) und weiteren Mal3hahmen zum Ausgleich und Ersatz der dauerhafte Ver-
anderungen der Biotop- und Nutzungstypen durch das geplante Bauvorhaben (A3 u. A4))

-255.347 Okopunkte -215.764 Okopunkte

Kompensation durch;

Al: Entwicklung einer artenrei-
chen Magerwiese (FFH-Mé&h-

wiese) + 23.200 Okopunkte

A2: Herstellung eines Feuchtbi-
otopkomplex
+ 41.400 Okopunkte

A3: Schaffung eines durchgan-
gigen FlielRgewassers ohne

Wanderungshindernisse. + 398.292 Okopunkte

A4: Schaffung eines arten- und
strukturreichen Laubwaldes mit

hoher 6kologischer Wertigkeit + 8.219 Okopunkte

Kompensationsiberschuss: 0 Okopunkte

Damit ist der Eingriff fir beide Schutzgtiter jeweils kompensiert.

7.2. Hinweise zur MalBhahmenumsetzung

Fur die sachgerechte Planung und Durchfiihrung der Ausgleichsmal3nahmen A-1 und A-2 ist
eine landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung sowie ein fachkundiges Pflegemanagement
fur die Entwicklungspflege erforderlich.
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8. Technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten

Die angewendeten Methoden zur Datenermittlung entsprechen den aktuellen Fachstandards,
siehe Angaben zum jeweiligen Schutzgut und die detaillierte Methodenbeschreibung im er-
ganzenden Fachgutachten (saP). Spezielle technische Verfahren wurden nicht angewendet.
Schwierigkeiten bei der Erstellung des Umweltberichts in Bezug auf Datenverfugbarkeit o. &.
traten bisher nicht auf.

9. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Der Geltungsbereich befindet sich stdlich der Kernstadt in Randlage der Stadt Haslach im
Kinzigtal und umfasst eine Flache von ca. 2,57 ha.

Ziel des Bebauungsplanes ,Bruhl 111 ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen fur den Bau eines neuen Wohngebiets.

Der geltende Flachennutzungsplan stellt im gesamten Geltungsbereich landwirtschaftliche
Flache dar. Da der Bebauungsplan nicht aus dem geltenden Flachennutzungsplan entwickelt
werden kann, wird der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren geé&ndert.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich zwei nach 8 30 BNatSchG gesetzlich ge-
schitzte Biotope.

Das Plangebiet liegt teilweise in der Uberflutungsflache von HQextrem.

Von der Planung sind tberwiegend die Schutzgtter Pflanzen und Tiere inkl. biologische Vielfalt
sowie Boden und Flache betroffen. Durch die Bebauung und ErschlielBung werden Flachen
versiegelt, was unter anderem mit Flacheniberpradgung und einem Verlust der 6kologischen
Funktionen des Bodens verbunden ist.

Auf die Eingriffe reagiert der Bebauungsplan unter anderem mit folgenden Maflinahmen zur
Minimierung und zum Ausgleich:

- Minimierung der Bodenversiegelung und Eingriffe in den Wasserhaushalt
- Bauzeitenfenster

- Anpassungen von Aul3enbeleuchtung, Glasflachen und Zaunen an Fauna
- Dachbegrinung

Durch den Eingriff entfallen gesetzlich geschiitzte Biotope. Es handelt sich um eine FFH-Mah-
wiese (LRT 6510) auf einer Flache von: 0,25 ha sowie ein Feuchtwiesenkomplex von 0,178 ha.
Es ist vorgesehen, die Flachen der Biotope min. im Verhaltnis 1:1 vollstindig zu kompensieren.

Fur das Schutzgut Tiere und Pflanzen inkl. biologische Vielfalt besteht durch die dauerhaften
Veranderungen der Biotop- und Nutzungstypen ein rechnerisches Defizit von 255.347 Oko-
punkten. Fir das Schutzgut Boden und Flache von 215.764 Okopunkten. Das Gesamtdefizit
betragt 471.111 Okopunkte. In dieser Bilanz bereits einberechnet ist der planinterne Aus-
gleich, der sich durch die Pflanzung von 8 Einzelbdumen ergibt (Tab. 13) Um die Wirkungen
auf die Schutzguter vollstandig zu kompensieren sind planexterne Ausgleichsmafinahmen ge-
plant.
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Biotop- und Nutzungstypen
Bestand

Zeichenerklarung

I _ ™ Untersuchungsgebiet

Biotoptypen nach OEKVO
[ 1260 - Graben

B 13.20 - Tumpel oder Hiile
33.23 - Nasswiese basenarmer Standorte
33.41 - Fettwiese mittlerer Standorte
33.43 - Magerwiese mittlerer Standorte
33.71 - Trittrasen
34.56 - Rohrglanzgras-Réhricht

34.62 - Sumpfseggen-Ried

35.63 - Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis
feuchter Standorte

37.11 - Acker mit fragmentarischer
Unkrautvegetation

I 41.22 - Feldhecke mittlerer Standorte
43.11 - Brombeer-Gestrlipp

43.14 - Rosen-Gestripp (aus niedrigwiichsigen
Arten)

45.30a - Einzelbdume auf sehr gering- bis
geringewertigen Biotoptypen

45.30b - Einzelbdume auf mittelwertigen Biotoptypen
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Biotoptypen

60.21 - Vollig versiegelte Strafle oder Platz

60.61 - Nutzgarten
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Ergebnisse Brutvdgel

Zeichenerklarung

Papierreviere relevanter Vogelarten
® S - Star (Sturnus vulgaris)
® Tf - Turmfalke (Falco tinnunculus)
©  Wd - Wacholderdrossel (Turdus pilaris)
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Erfasste Heuschrecken und
Libellen

Zeichenerklarung

:’ Geltungsbereich
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Heuschrecken

. GroBe Schiefkopfschrecke
. Lauchschrecke (flachiges vorkommen)
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I:I verbrachter Bereich
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Bodenstellen

Graben

Stadt Haslach i. K.

Projekt "Briihl III"

Ergebnisse Kartierungen Heuschrecken
Planinhalt und Libellen

Datum 15.08.2025 Nummer
Bearbeiter MES MaBstab

BHM Planungsgesellschaft mbH
= Freibburg = Nirtingen info@bhmp.de




	1. Einleitung
	1. Inhalt und Ziele des Bauleitplans
	2. Untersuchungsgebiet
	2.1. Übergeordnete Vorgaben
	2.1.1 Regionalplan
	2.1.2 Flächennutzungsplan
	2.1.3 Schutzgebiete und -objekte
	2.1.4 Überschwemmungsgebiete


	2. Alternativenprüfung
	3. Beschreibung und Bewertung des Bestands
	3.1. Schutzgut Pflanzen und Tiere inkl. biologischer Vielfalt
	3.1.1 Bestand
	Tiere
	Biologische Vielfalt

	3.1.2 Vorbelastung
	3.1.3 Bewertung
	Biotop- und Nutzungtypen
	Faunistische Lebensraumqualität

	Biologische Vielfalt und Biotopverbund
	Biotopverbund


	3.2. Schutzgut Boden und Fläche
	3.2.1 Bestand Boden
	3.2.2 Vorbelastung Boden
	3.2.3 Bewertung Boden

	3.3. Schutzgut Wasser
	3.3.1 Bestand
	Grundwasser
	Oberflächenwasser


	3.3.2 Vorbelastung
	3.3.3 Bewertung

	3.4. Schutzgut Klima und Luft
	3.4.1 Bestand
	3.4.2 Vorbelastung
	3.4.3 Bewertung

	3.5. Schutzgut Mensch
	3.5.1 Bestand
	3.5.2 Vorbelastung
	3.5.3 Bewertung

	3.6. Schutzgut Landschaft
	3.6.1 Bestand
	3.6.2 Vorbelastung
	3.6.3 Bewertung

	3.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
	3.7.1 Bestand

	3.10. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

	4. Ermitteln und Bewerten der Umweltwirkungen durch die Planung
	4.1. Wirkungsprognose Nullfall
	4.2. Wirkungsprognose Planfall
	4.2.1 Baubedingte Wirkungen
	4.2.2 Anlagebedingte Wirkungen
	4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen
	4.2.4 Wirkungen auf Schutzgebiete und -objekte
	4.2.5 Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG
	4.2.6 Umweltschadensgesetz
	Arten, natürliche Lebensräume und Biodiversität

	4.2.7 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen
	4.2.8 Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame/effiziente Nutzung von Energie


	5. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung
	6. Eingriffs-/Ausgleichsbilanz
	6.1. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
	6.2. Schutzgut Boden und Fläche
	6.3. Bilanz Schutzgebiete und -objekte – Antrag auf Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
	6.4. Fazit schutzgutübergreifende Bilanz

	7. Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz
	7.1. Fazit
	7.2. Hinweise zur Maßnahmenumsetzung

	8. Technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten
	9. Allgemein verständliche Zusammenfassung
	10. Literaturverzeichnis
	1. Einleitung
	1. Inhalt und Ziele des Bauleitplans
	2. Untersuchungsgebiet
	2.1. Übergeordnete Vorgaben
	2.1.1 Regionalplan
	2.1.2 Flächennutzungsplan
	2.1.3 Schutzgebiete und -objekte
	2.1.4 Überschwemmungsgebiete


	2. Alternativenprüfung
	3. Beschreibung und Bewertung des Bestands
	3.1. Schutzgut Pflanzen und Tiere inkl. biologischer Vielfalt
	3.1.1 Bestand
	Tiere
	Biologische Vielfalt

	3.1.2 Vorbelastung
	3.1.3 Bewertung
	Biotop- und Nutzungtypen
	Faunistische Lebensraumqualität

	Biologische Vielfalt und Biotopverbund
	Biotopverbund


	3.2. Schutzgut Boden und Fläche
	3.2.1 Bestand Boden
	3.2.2 Vorbelastung Boden
	3.2.3 Bewertung Boden

	3.3. Schutzgut Wasser
	3.3.1 Bestand
	Grundwasser
	Oberflächenwasser


	3.3.2 Vorbelastung
	3.3.3 Bewertung

	3.4. Schutzgut Klima und Luft
	3.4.1 Bestand
	3.4.2 Vorbelastung
	3.4.3 Bewertung

	3.5. Schutzgut Mensch
	3.5.1 Bestand
	3.5.2 Vorbelastung
	3.5.3 Bewertung

	3.6. Schutzgut Landschaft
	3.6.1 Bestand
	3.6.2 Vorbelastung
	3.6.3 Bewertung

	3.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
	3.7.1 Bestand

	3.10. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

	4. Ermitteln und Bewerten der Umweltwirkungen durch die Planung
	4.1. Wirkungsprognose Nullfall
	4.2. Wirkungsprognose Planfall
	4.2.1 Baubedingte Wirkungen
	4.2.2 Anlagebedingte Wirkungen
	4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen
	4.2.4 Wirkungen auf Schutzgebiete und -objekte
	4.2.5 Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG
	4.2.6 Umweltschadensgesetz
	Arten, natürliche Lebensräume und Biodiversität

	4.2.7 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen
	4.2.8 Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame/effiziente Nutzung von Energie


	5. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung
	6. Eingriffs-/Ausgleichsbilanz
	6.1. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
	6.2. Schutzgut Boden und Fläche
	6.3. Bilanz Schutzgebiete und -objekte – Antrag auf Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
	6.4. Fazit schutzgutübergreifende Bilanz

	7. Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz
	7.1. Fazit
	7.2. Hinweise zur Maßnahmenumsetzung

	8. Technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten
	9. Allgemein verständliche Zusammenfassung
	10. Literaturverzeichnis

